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Ostergrüße 

Frühlingsankunft 

Strahlend wie das Sonnenlicht, das durch grauen Himmel bricht, leuch-
ten sie in unserem Garten Osterglocken, aller Arten. Tulpen und auch 
Tausendschön sieht man überall erblühn. Frühling ´nen einen Teppich 
aus, saftges Grün von unsrem Haus. Erste Blätter an den Zweigen, 
woll´n uns Lenzens Ankunft zeigen. Vöglein singen hell und klar, ja die 
Osterzeit, die ist da. In den Büschen gut versteckt, fi ndest du manch 
buntes Nest. Meister Lampe hat´s versteckt, sicher hast du´s schon 
entdeckt. 

Christina Telker (*1949), Kindergärtnerin, Hobbyautorin 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder 

ihnen allen wünschen wir erholsame und entspannte Feiertage und unseren 
Kindern wünschen wir viel Freude und Spaß beim Suchen der Ostereier. 
  

Ihre Bürgermeisterstellvertreter 
Peter Heuken & Ralf Wollenbär 

Donnerstag, 1. April 2021
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NOTRUFE – ÄRZTE – BEREITSCHAFTSDIENSTE

Taxi Nowak
Telefon 
0 78 07 / 94 9977
Krankentransporte

Karin von Benckendorff
Häusliche Pflege, Badstr. 4, 77743 
Neuried-Altenheim, Tel. 07807/ 957809
Tagespflege 07807/9566944
Büroöffnungszeiten: Werktags, 8.30 – 12.30, 
Di., 14 – 17 Uhr und nach Vereinbarung. 

Häuslicher Krankenpflege- und 
Sozialdienst
Bernd Bitsch, Ölerweg 6,
Schwanau-Allmannsweier,
Telefon 07824/ 33 80
Kooperationspartner des Therapiezentrums 
chronischer Wunden Stefan Bahr.

Häuslicher Krankenpflege- und Sozialdienst/Tagespflege

Ambulante Kranken- und
Altenpflege, Intensivpflege
Karin Blome-Peppmüller
Haselweg 42, Neuried (Altenheim)
Tel. 07807/9563370 
24 Std, Tel. 07852/936117 

Notrufe
Gemeinde 9 70
Polizei-Notruf 110
Polizeiposten 07807/957 99-0
Feuerwehr-Notruf 112
Rettungsdienst / Notarzt 112
Krankentransporte 0781 / 19222
Störungsnummer
Abwasserverband Neuried-
Schutterwald 0171 / 7 6799 46
Abwasserverband Ried
f. OT Schutterzell 0170 / 9 02 63 17
Telefon-Seelsorge 07 81/1 11 01
Weißer Ring 0781 /96667333
Infoline 
Häusliche Gewalt 07 81 /9 19 52 22
Notdienst 
Wasserversorgung 0176/11979744

Störungs-Nummer
des E-Werks 0 78 21 / 2 80-0
kostenlose badenova-  
Störungs-Nummer 0800/2767767
Tierschutzverein Offenburg - Zell a. H. e.V. 
 Tel. 0781/33 33 3
Hospizgruppe Neuried  0176/86497313

Online-Störmeldung
Beschädigungen und Störungen an öffent-
lichen Einrichtungen können über die 
Homepage der Gemeinde Neuried  
www.neuried.net (Startseite) gemeldet 
werden. 

Sozialstation Ried

Diakonie
Telefon   07824/6497-0
Rufbereitschaft  0170/5602591
Häusliche Krankenpflege
Wir vermitteln auch:
-  Dorfhelferinnen
-  Essen auf Rädern
-  Nachbarschaftshilfe
-  Hausnotruf
Tagespflege im Ried 07824/6497-15
Tagespflege im Demenzzentrum
07824/6497-16
Einsatzleitung der Dorfhelferinnen
Tel. 07824/664443
Kooperationspartner des Therapie-
zentrums Chronische Wunden –
Stefan Bahr, Telefon 07821/9089519

Ärzte

Wenn Ihre Arztpraxis am Wochenende, 
an Feiertagen oder unter der Woche 
geschlossen ist, können Sie sich an den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden.
Notrufnummern des ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes ab sofort: 

116 117 (Anruf ist kostenlos).
Informationen zu Öffnungszeiten und 
Anschrift der jeweiligen Notfallpraxis 
finden Sie unter https://www.kvbawue.
de/buerger/notfallpraxen/ 

–  Offenburg / Erwachsene, Ebertplatz 
12, 77654 Offenburg

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, 
Donnerstag von 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8 bis 
22 Uhr
–  Offenburg / Kinder, Ebertplatz 12, 

77654 Offenburg
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 
19 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag von 9 bis 
21 Uhr 
– Lahr, Klostenstraße 19, 77933 Lahr
Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und 
Feiertag von 9 bis 21 Uhr

Die Vermittlung des augenärztlichen 
Notfalldienstes an Wochenenden und 
Feiertagen erfolgt über das Deutsche Rot 
Kreuz

01805/19292460

Der zahnärztliche Notfalldienst ist an 
Wochenenden und Feiertagen unter der 
Rufnummer

01803/222 555-11
zu erreichen.

Tierarzt

02./03./04./05. April 2021 
beim Haustierarzt zu erfragen 

Apothekendienst

Apotheken-Schnellfinder
Unter der Tel. Nr. 0800/0022833 oder 
aus dem Mobilnetz Tel. Nr. 22833 (Kosten 
max. 69ct/Min) erfahren Sie die dienst-
bereiten Apotheken in Ihrer Umgebung. 
Homepage für Apothekennotdienste: 
www.aponet.de

Die jeweils aufgeführte Apotheke über-
nimmt den Notdienst außerhalb der 
geschäftlichen Öffnungszeiten. Beginn 
und Ende jeweils 8.30 Uhr.

01. April 2021 
Marien-Apotheke Schutterwald 
Hauptstr. 73, 77746 Schutterwald 
Tel. 0781/605830 
02. April 2021 
Löwen-Apotheke Oststadt 
Wilhelmstr. 9, 77654 Offenburg 
0781/36141 
03. April 2021 
Stadt-Apotheke Offenburg 
Hauptstr. 43, 77652 Offenburg 
0781/9193590 
04. April 2021 
Apotheke Haaß Ortenberger Straße 
Ortenberger Str. 13, 77654 Offenburg 
0781/91933500 
05. April 2021 
Schwarzwald-Apotheke Offenburg 
Hauptstr. 19, 77652 Offenburg 
0781/24864 
06. April 2021 
Rössle-Apotheke Hofweier 
Franckensteinstr. 30, 77749 Hohberg 
07808/3468 
07. April 2021 
Sonnen-Apotheke Caunes 
Marlener Str. 11, 77656 Offenburg 
0781/68620 
08. April 2021 
Ried-Apotheke Altenheim 
Kehler Str. 48, 77743 Neuried 
07807/92970 

Ansonsten weisen wir auf die dienstha-
benden Apotheken im Raum Lahr, Kehl 
und Offenburg hin. Diese werden in der 
Tagespresse und an den Diensttafeln 
der Apotheken bekannt gegeben.
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Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen: Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:

ANB-Reiff Verlag,  Herr Alexander Erb (Ichenheim und Schutterzell)   
Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Telefon: 07821/92 09 90 11, Telefax: 07821/92 09 90 19 und 
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Frau Silke Wickert (Altenheim, Dundenheim, Müllen) 
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de Telefon: 07 81 / 5 04-14 52, Telefax: 07 81 / 504-14 69
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr E-Mail: alexander.erb@reiff.de E-Mail: silke.wickert@reiff.de

Zustellprobleme: Gemeindeverwaltung Neuried, Telefon 0 78 07  / 97-0

Donnerstag, den 1. April 2021

Verabschiedung langjähriger MitarbeiterInnen 
Drei langjährige MitarbeiterInnen der Neurieder Verwaltung wurden in der Gemeinderatssitzung am 24. März 2021 aus dem 
Arbeitsleben verabschiedet: 
Frau Elke Wittke  arbeitete 36 Jahre bei der Gemeinde 
Frau Anja Strosack  verlässt nach 29 Jahren das Rathaus Altenheim 
Herr Karl-Heinz Jund verabschiedet sich nach 17 Jahren in den Ruhestand. 
  
Die Gemeinde dankt für die gute Zusammenarbeit und wünscht den "Rentnern" alles Gute für den weiteren Lebensweg. 
Bürgermeisterstellvertreter 
Peter Heuken und Ralf Wollenbär 

Neue Kommandanten der Freiwillingen Feuerwehr, Abteilung Altenheim 
In der Gemeinderatssitzung am 24.03.2021 wurde Herr Jan Hügel zum Abteilungskommandanten und Herr Justin Scheide-
cker zum Stellvertretenden Abteilungskommandanten bestellt. 
Ihren Vorgängern Herrn Patrick Dolch und Herrn Lukas Dürr dankte die Gemeinde herzlich für die geleistete Arbeit. 
  

v.l.: Jan Hügel, Justin Scheidecker, Lukas Dürr,  Bürgermeister-
Stellvertreter Peter Heuken, Patrick Dolch, Bürgermeister Tobias 
Uhrich, Bürgermeister-Stellvertreter Ralf Wollenbär

Anja, Strosack, Karl-Heinz Jund, Elke Wittke
Bürgermeisterstellvertreter Ralf Wollenbär, Peter Heuken, Perso-
nalrätin Ellen Fischer
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AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN

Weiterhin Bürgertestungen möglichWeiterhin Bürgertestungen möglich

Auch nach Ostern gibt es weitere Möglichkeiten für die Neu-Auch nach Ostern gibt es weitere Möglichkeiten für die Neu-
rieder Bürgerinnen und Bürger, Gemeindebeschäftigten so-rieder Bürgerinnen und Bürger, Gemeindebeschäftigten so-
wie Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, sich wie Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, sich 
in der Lindenfeldhalle in Dundenheim testen zu lassen. in der Lindenfeldhalle in Dundenheim testen zu lassen. 
Diese sind an den folgenden Dienstagen jeweils von 16-Diese sind an den folgenden Dienstagen jeweils von 16-
19Uhr:19Uhr:
6.4.,13.4.,20.4.,27.4.20216.4.,13.4.,20.4.,27.4.2021
sowie an den folgenden Freitagen jeweils von 15-18Uhr:sowie an den folgenden Freitagen jeweils von 15-18Uhr:
9.4.,14.4.,23.4.,30.4.20219.4.,14.4.,23.4.,30.4.2021

Ihr HauptamtIhr Hauptamt

Zweckverband
Hochwasserschutz
Schuttermündung

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes Hochwasserschutz Schuttermündung für 
das Haushaltsjahr 2021
Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Hochwasser-
schutz Schuttermündung hat am 22.02.2021 die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2021 für den Zweckverband 
Hochwasserschutz Schuttermündung beschlossen:

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde 
hat mit Schreiben vom 22.03.2021, AZ. RPF 14-2207-93 die 
Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des 
Zweckverbandes Hochwasserschutz Schuttermündung für das 
Haushaltsjahr 2021 gemäß §§ 18 und 28 Abs. 2 Nr. 2 des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. V. m. §§ 
81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) bestä-
tigt.

Gleichzeitig wurde die Kreditaufnahme in Höhe von 145.000 €, 
die vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
490.000 € sowie der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte 
Höchstbetrag der Kassenkredite von 200.000 € genehmigt.

Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 liegt gemäß § 
18 GKZ i. V. m. § 81 Abs. 4 GemO in der Zeit von 07.04.2021 
bis einschließlich 16.04.2021 während den Dienststunden bei 
der Gemeinde Neuried, Rathaus Altenheim, Kirchstr. 21, 
77743 Neuried öffentlich aus.

Haushaltssatzung des Zweckverbands 
Hochwasserschutz Schuttermündung  

für das Haushaltsjahr 2021
Auf Grund der §§ 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.06.2018, in Verbindung mit den §§ 18 
des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 
16.09.1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2015 
sowie § 6 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung 
am 22.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen  
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 654.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen - 654.500 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  0 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis  0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis  0 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit 474.500 €
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit - 414.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 
  60.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit 20.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit -145.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 
 aus Investitionstätigkeit  - 125.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf  - 65.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit 145.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit - 80.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
 aus Finanzierungstätigkeit  65.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des 
 Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts  0 €
 

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inve-
stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt auf  145.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf  490.000 €

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
    200.000 €

§ 5 Umlagen
Der Gesamtbetrag der Umlagen nach §§ 14 ff. der Verbands-
satzung wird festgesetzt 

1.1 für den Ergebnishaushalt auf 474.100 €
1.2 für den Finanzhaushalt auf 20.000 €

Kehl, 22. Februar 2021

Martin Holschuh
Verbandsvorsitzender
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7.  Die Jahresrechnung ist in den Verbandsgemeinden öffentlich 
bekannt zu machen.

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht für das Jahr 
2019 liegen in der Zeit von 07.04.2021 bis einschließlich 
16.04.2021, während den Dienststunden bei der Gemeinde 
Neuried, Rathaus Altenheim, Kirchstr. 21, 77743 Neuried, öf-
fentlich aus.

Kehl, 22.02.2021

Martin Holschuh
Verbandsvorsitzender
Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung

Einladung Landwirte - Jagdpächter  
Die Landwirte, die in Ichenheim Feld bewirtschaften, treffen 
sich zu einem informellen Gespräch mit den Jagdpächtern. 
Termin: Donnerstag, 08.04.2021 um 20.00 Uhr im Sportsaal 
der Langenrothalle. Die gültigen Corona-Regeln sind einzuhal-
ten. 

Ortsverwaltung Ichenheim 
 

Weitere Impftermine für  
über 80- Jährige 

Nach wie vor verbleiben, laut Mitteilung des Landratsamtes 
Offenburg, in den Offenburger Impfzentren Impfdosen, weil 
bereits angemeldete Patienten ihre Termine nicht wahrneh-
men. Daher können wir als Gemeinde nach wie vor unsere 
über 80-jährigen, impfwilligen Patienten, melden. 

Wenn Sie also zu dem genannten Personenkreis gehören, 
melden sich bitte alsbald im Sekretariat des Bürgermeisters 
(07807 / 97-121 oder 97-124). Wir werden wieder eine ent-
sprechende Liste anlegen und zeitnah dem Landratsamt 
übermitteln. 

Es grüßen herzlich 
Ihre Bürgermeister-Stellvertreter 

 

Zweckverband
Hochwasserschutz
Schuttermündung

Öffentliche Bekanntmachung 
Feststellungsbeschluss 2019

Auf Grund § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenar-
beit (GKZ) in der Fassung vom 16.07.1998 (GBl. S. 418) i.V.m. 
§ 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in 
der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S 581, ber. S 698) und § 6 
der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 
22.02.2021 die Jahresrechnung 2019 festgestellt. Nachste-
hend werden die festgestellten Ergebnisse der Jahresrechnung 
bekanntgemacht:

1.  Haushaltsrechnung 2019
1.1  Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und 
  Ausgaben 392.456,72 €
1.2  Vermögenshaushalt in den Einnahmen und 
  Ausgaben 154.626,68 €
1.3  Gesamthaushalt in den Einnahmen und 
  Ausgaben 547.083,40 €
1.4 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 
  in den Einnahmen und Ausgaben -53.390,60 €
 
2.  Schlussvermögensrechnung
2.1 Das Anlagevermögen (Aktiva) 16.355.785,57 €
2.2 Das Deckungskapital (Passiva) 15.495.789,49 €
2.3 Die Schulden (Passiva) 409.996,08 €

3. Die Rücklage beträgt  5.180,99 €

4.  Die Mehreinnahmen- bzw. -ausgaben nach der Jahresrech-
nung werden genehmigt.

5.  Haushaltsreste werden im Zuge des Übergangs Kameralistik 
– Doppik nicht gebildet.

6.  Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2019 wird 
zur Kenntnis genommen.

Fragen zum Umgang mit Corona 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
das Thema Corona treibt uns alle um.

Durch die sich ständig ändernden Bundes- und Landesbeschlüsse, die überwiegend von den Kommunen umgesetzt 
werden müssen, wenden sich verunsicherte Bürgerinnen und  Bürger zunehmend an das Ordnungsamt, das inzwischen 
seine Kapazitätsgrenze weit überschritten hat. 

Wir bitten daher, bei Fragen zum Thema zunächst auf die Seite des Landes Baden-Württemberg (https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona) zu gehen und dort neben der Coronaverfügung auch die weiter-
führenden Informationen zu Quarantäneregeln zu lesen und gegebenenfalls die FAQs zu bemühen, um ihr individuelles 
Anliegen zu klären. Sie erhalten auf diesen Seiten viele wesentliche  Informationen zu aktuellen Risikogebieten sowie 
den geltenden Regeln im Umgang mit dem Virus. 
Lediglich bei Fragen, die daraufhin nicht geklärt werden konnten, bitten wie Sie diese unter coronafragen@neuried.net 
schriftlich zu nennen. 

Wir werden uns bemühen, Ihnen daraufhin zeitnah Rückmeldung zu geben. 
Zu den kostenfreien Corona-Testungen durch das DRK erhalten Sie jeweils im Amtsblatt die aktuellen Termine. 
  
Ihre Bürgermeister-Stellvertreter 
Peter Heuken und Ralf Wollenbär 
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Betreuungskraft für die Verlässliche 
Grundschule 

An den Neurieder Grundschulen in Altenheim und Ichenheim 
wird im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ und „Fle-
xiblen Nachmittagsbetreuung“ ergänzend zum Vormittagsun-
terricht eine bedarfsorientierte Betreuung angeboten. Be-
treuungszeiten sind von 07:30 bis 08:30 und von 11:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr sowie während den Ferien in der Zeit von 
07:30 bis 13.30 Uhr. 
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams für die Betreu-
ung der Grundschulkinder zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine flexible Betreuungskraft als Krankheits- und Urlaubs-
vertretung, es handelt sich hierbei um Arbeit auf Abruf. 
Als Betreuungskräfte eignen sich insbesondere Erzieher/in-
nen, Tagesmütter oder sonst in der Kinderbetreuung und 
Erziehung erfahrene Personen. 
Die Vergütung orientiert sich nach dem TVöD. 
Sie haben Interesse, dann senden Sie bitte Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen an das Bürgermeisteramt Neu-
ried, Kirchstr. 21, 77743 Neuried. Gerne auch per Mail an: 
Personalamt@neuried.net.  
Bitte senden Sie uns nur Kopien Ihrer Dokumente, da keine 
Rückgabe der Bewerbungsunterlagen erfolgt. Nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen ver-
nichtet. 

 

3. Änderung und Erweiterung des 
 Bebauungsplans "Oberfeld", Gemeinde 

Neuried, OT Altenheim
als B-Plan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuried hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 24.03.2021 die 3. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplans "Oberfeld" nach § 10 BauGB als Satzung 
beschlossen.
Das Plangebiet befindet sich südlich der Ortslage von Neuried. 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung und Erweiterung umfasst 
die Bereiche 1 und 2 des rechtskräftigen Bebauungsplans.

Bereich 1 umfasst dabei den Teilbereich des eingeschränkten 
Gewerbegebiets zwischen Laubertsweg, "Im Oberfeld" (Plan-
straße 5) und Stichstraße sowie beidseits der Badstraße ein-
schließlich des Feuerwehrgerätehauses und des Flst.Nr. 
3656/24 südlich der Badstraße und überlagert einen Teilbe-
reich des rechtskräftigen B-Plans "Obere Schaflache". Mit In-
krafttreten der 3. Änderung und Erweiterung des B-Plans "Ober-
feld" wird dieser Teilbereich des rechtskräftigen B-Plans 
geändert.

Bereich 2 umfasst den Abschnitt der Plobsheimer Straße (Plan-
straße 2) zwischen Einmündung Laubertsweg und Einmündung 
"Im Oberfeld" (Planstraße 1).

Die 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans mit Be-
gründung sowie sämtlichen Bestandteilen kann während den 
üblichen Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Neuried ein-
gesehen werden. Jedermann kann die Bebauungsplanänderung 
einschl. der Begründung einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen.
Weiterhin kann die Bebauungsplanänderung mit diesen Planun-
terlagen im Internet auf der Homepage der Gemeinde Neuried 
eingesehen werden www.neuried.net sowie im zentralen Inter-
netportal des Landes Baden-Württemberg https://www.uvp-
verbund.de/kartendienste (Bauleitplanung) eingesehen wer-
den.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplans "Oberfeld" zum Bebauungsplan in 
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen 
vorgeschriebenen Veröffentlichung.

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!

Mit uns sprechen Sie Ihre Kunden direkt
an und das nahezu ohne Streuverluste.

Kontaktieren Sie uns unter:

07 81 / 504 - 14 56

07 81 / 504 - 14 69

anb.anzeigen@reiff.de
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Wirtschaftsministerium schreibt  
Innovationspreis des Landes aus 

„In diesen herausfordernden Zeiten ist es für unsere Unter-
nehmen wichtiger denn je, innovative Ideen voranzutreiben, 
umzusetzen und auf den Markt zu bringen. Gerade unsere 
zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen im Land ha-
ben großes Innovationspotential und tragen mit ihrer Kreativi-
tät und ihrem Mut zu Veränderungen maßgeblich zur Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg bei. Diesen 
hervorragenden Beispielen für Innovationen wollen wir auch in 
diesem Jahr wieder eine Bühne geben“, sagte Wirtschaftsmi-
nisterin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut heute (1. Februar) an-
lässlich des Starts der diesjährigen Ausschreibung. 
Mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg (Dr.-
Rudolf-Eberle-Preis) werden unkonventionelle, technologieof-
fene Ideen und deren Umsetzung für innovative Produkte, Ver-
fahren oder Dienstleistungen mittelständischer Unternehmen 
geehrt. Baden-Württemberg steht bei den Investitionen für For-
schung und Entwicklung (FuE) mit 27,9 Millarden Euro deutsch-
landweit an der Spitze. Knapp 84 Prozent davon wird allein 
durch die Wirtschaft des Landes erbracht. Die Unternehmen 
des Landes stemmen gut ein Drittel der bundesweiten FuE-Aus-
gaben der Wirtschaft. 

Der Innovationspreis des Landes wird in diesem Jahr bereits 
zum 37. Mal verliehen und steht damit in einer langen Tradition. 
Er ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert und dem früheren 
Wirtschaftsminister Dr. Rudolf Eberle (1926 -1984) gewidmet. 
Mit dem Preis werden seit 1985 kleine und mittlere Unterneh-
men für beispielhafte Leistungen bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte und technischer Verfahren oder bei der Anwendung mo-
derner Technologien ausgezeichnet. 

Ergänzend dazu lobt die MBG Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft wieder einen Sonderpreis in Höhe von 7.500 Euro 
aus, der an ein junges Unternehmen vergeben werden soll. 
Weitere Informationen: 

Bewerbungen können bis zum 31. Mai 2021 über das Online-
Bewerbungsportal eingereicht werden. An dem Wettbewerb kön-
nen teilnehmen: 

- Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten, 
- mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Millionen Euro und 
- mit Sitz in Baden-Württemberg. 

Die eingereichten Bewerbungen werden von einer Fachjury aus 
Wirtschaft und Wissenschaft nach technischem Fortschritt, be-
sonderer unternehmerischer Leistung und nachhaltigem wirt-
schaftlichen Erfolg bewertet. Die Preise werden am 16. Novem-
ber 2021 feierlich im Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung 
verliehen. 

Weitere Informationen zum Wettbewerb, die Ausschreibungsun-
terlagen mit den Kriterien sowie den Link zur Online-Bewerbung 
gibt es im Internet hier oder bei den Handwerks-, Industrie- und 
Handelskammern und dem Patent- und Markenzentrum Baden-
Württemberg beim Regierungspräsidium Stuttgart. 
Einen Rückblick auf die Online-Preisverleihung 2020 und die 
Preisträgerinnen und -träger der Vorjahre sowie weitere Informa-
tionen finden Sie unter: www.innovationspreis-bw.de 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 – 3 und Abs. 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) sowie in der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel im Abwä-
gungsvorgang bei der Änderung dieses Bebauungsplans sind 
nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BauGB und § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn
–  die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nicht in-

nerhalb eines Jahres und
–  Mängel des Abwägungsvorgangs nicht innerhalb von 1 Jahr 

seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, dar-
zulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Bauge-
setzbuches über die Geltendmachung von Planungsentschädi-
gungsansprüchen durch Antrag an den Entschädigungspflichti-
gen (vgl. § 44 Abs. 1 und 2 BauGB) im Falle der 
Vermögensnachteile und auf das nach § 44 Abs. 4 BauGB mög-
liche Erlöschen der Ansprüche, wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von 3 Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) gilt die 3. Änd. und Erw. des Bebauungsplans – sofern 
er unter der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung er-
gangenen Bestimmung zustande gekommen ist – ein Jahr nach 
dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht wenn

      1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der 3. Änd. und 
Erw. des Bebauungsplans verletzt worden sind,

      2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeinde-
ordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
oder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Neuried, den 31.03.2021
gez. Peter Heuken, Bürgermeisterstellvertreter

 Richtlinie für die Vergabe von Wohnbau-
plätzen im Baugebiet Oberfeld - Altenauer 
Weg und Thumenauer Weg in Altenheim 
vom 03.03.2021 
In der Sitzung vom 03.03.2021 hat der Ortschaftsrat Altenheim 
die Vergaberichtlinie für die Wohnbauplätze im Altenauer Weg 
und Thumenauer Weg im Baugebiet „Oberfeld“ in Altenheim be-
schlossen. Die vollständige Richtlinie sowie das Bewerbungs-
formular und den Lageplan finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Neuried unter Aktuelles, Öffentliche Bekanntma-
chungen, Bauplatzvergabe Oberfeld. Die Unterlagen können 
auch bei der Gemeinde im Bauamt oder bei der Ortsverwaltung 
in Altenheim abgeholt werden. Die Bewerbungsfrist läuft vom 
01.04.2021 bis zum 31.05.2021. Innerhalb dieser Frist kön-
nen sich Interessenten um einen Bauplatz bewerben. Anhand 
eines Punktesystems wird eine Rangfolge unter den Bewerbern 
erstellt und im Anschluss die Bauplätze je nach Ranglistenplatz 
vorläufig zugeteilt. Die endgültige Zuteilung erfolgt in einer Sit-
zung des Ortschaftsrates Altenheim. Zur Verfügung stehen 14 
Bauplätze mit einer Größe zwischen 452 m² und 559 m². Der 
Preis beträgt vorläufig 240 €/m². 
  
Gemeinde Neuried 
Bauamt 
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Aktenzeichen:
2 K 3/20

Offenburg, 19.03.2021

Amtsgericht Offenburg
VOLLSTRECKUNGSGERICHT

Terminsbestimmung:
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Ort

Montag,
05.07.2021 10:00 Uhr Herbert-Adam-Halle, Viehweiderweg 4,

Neuried OT Altenheim

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Altenheim

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u.
Lage

Anschrift m² Blatt

Altenheim 5947 Gebäude- und Freiflä-
che

Pappelweg 12 692 768

Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen):
Das Grundstück ist bebaut mit einem freistehenden Einfamilienwohnhaus, einer PKW-Doppelga-
rage, einem Carport und zwei Holzschuppen. Baujahr 1980. Das Haus ist ein Fertighaus Fabri-
kat Weber, nicht ausgebauter Dachspeicher, voll unterkellert. Wohnfläche im Erdgeschoss rd.
104 m² ohne Anrechnung der Erdterrasse. Gute Wohnlage, Ortsrandlage.

Verkehrswert: 275.000,00 €

Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de und www.versteigerungspool.de

Der Versteigerungsvermerk ist am 05.02.2020 in das Grundbuch eingetragen worden.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht er-
sichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von
Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls
sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des
Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt
werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG mithaften-
den Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für das Recht der
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt.
Hinweis:
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung
durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.
Hinweise aufgrund der aktuellen Coronavirus (COVID-19)- Pandemie:
Es gelten die Einschränkungen der jeweils gültigen Corona-VO des Landes Baden-Württem-
berg, insbesondere hinsichtlich der Abstandsgebote und des Tragens einer medizinischen
Maske (FFP2- Maske, KN95-Maske, OP-Maske oder vergleichbar). Eine solche Maske ist von
den Teilnehmern selbst mitzubringen. Die Änderung/ Ergänzung dieser Anordnung durch das
Gericht noch im Termin bleibt vorbehalten. Für weitere Informationen wird auf die Homepage
des Amtsgerichts Offenburg, nämlich www.amtsgericht-offenburg.de, Startseite, unter „wichtige
INFO“: insbesondere „Hausverfügung Maskenpflicht“ verwiesen.
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Förderprogramm "Baden-
Württemberg vernetzt" - 
kostenfreie Webseitener-

stellung für 
Baden-Württemberg 

Der Fördervreein für regionale Entwicklung e. V. setzt sich mit 
den Azubi-Projekten für eine praxisorientierte Ausbildung von 
Berufsschülern und Studierenden ein. Ziel ist es, dass die Azu-
bis ihr in der Berufsschule erworbenes Wissen im Rahmen von 
Webseitenprojekten praktisch anwenden können. Dabei arbei-
ten Sie mit Kommunen, öffentlichen Einrichtungen, Vereinen 
sowie kleineren Unternehmen zusammen und erstellen ihnen 
kostenfrei eine Webseite.   

Das Förderprogramm im Überblick:  
• Sie unterstützen Azubis, praktische Berufserfahrung zu sam-

meln 
• Betreuung der Azubis durch IHK-geprüfte Ausbilder
• kostenfreie Erstellung einer nach Ihren Vorstellungen konzi-

pierten Webseite
• Berücksichtigung und Umsetzung der geltenden Daten-

schutzrichtlinien 
• Voraussetzungen für die Barrierefreiheit der Webseite sind 

gegeben 
• Musterseite zur Vorschau 
• eigenständiges Aktualisieren der Webseite - ohne Program-

miererkenntnisse 
• bis mindestens 2030 telefonischer Support bei Fragen und 

Problemen 
• bei Bedarf kostenfreier passwortgeschützter Bereich für in-

terne Dokumente o.ä. 
 
Im Rahmen der Teilnahme am Förderprogramm „Baden-Württ-
emberg vernetzt“ wird es den Azubis aus den Bereichen Büro-
management, Mediengestaltung und Programmierung ermögli-
cht, an abwechslungsreichen  Webseitenprojekten  tätig  zu  
werden  und  mit  Projektpartnern  aus  Baden-Württemberg  
gemeinsam  einen  modernen  und  individuellen  Internetauf-
tritt  zu  entwickeln. Nach Projektabschluss erfolgt die Pflege 
und Bearbeitung eigenständig, ohne dass die Projektpartner 
hierfür Programmiererkenntnisse benötigen. Die Erstellung der 
Webseiten ist für die Projektpartner dabei kostenfrei. Ledig-
lich die Kosten für die Webadresse und den Speicherplatz sind 
selbst zu tragen.  
Bei der Erstellung der Webseiten wird sowohl großer Wert auf 
die geltenden Datenschutzrichtlinien gelegt als auch auf die 
Barrierefreiheit. Als Grundlage für die Bearbeitung steht den 
Projektpartnern ein leicht bedienbares, deutschsprachiges Re-
daktionssystem zur Verfügung. Auch bei der gestalterischen 
Umsetzung gehen die Azubis ausführlich auf die Wünsche und 
Vorstellungen der Projektpartner ein. Sollten außerdem nach 
Abschluss des Projektes weitere Fragen und Probleme auftau-
chen, steht den Projektpartnern ein kostenfreier telefonischer 
Support zu Verfügung, der bis mindestens 2030 gesichert ist.  
Bei Fragen rufen Sie uns gerne unter der Telefonnummer 0331 
- 550 474 71an oder schreiben Sie eine Mail an info@azubi-
projekte.de.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Förderverein für regionale Entwicklung e. V.  
Weitere Informationen und Referenzen sowie Stimmen un-
serer zufriedenen Projektpartner: www.azubi-projekte.de  

 

BLHV
Aufgrund des aktuellen Coronavirus finden bis auf weiteres 
keine Sprechstunden statt. 

Netzwerk
Nachbarschaftshilfe Müllen

Brauchen Sie Unterstützung im Alltag?    
Wir sind gerne bereit Ihnen ehrenamtlich zu helfen!
Wir führen Hilfesuchende und Helfer zusammen!  
Wenn Sie Hilfe beim Vereinbaren eines Corona- Impftermins 
brauchen oder einen Fahrdienst benötigen, können Sie sich 
gerne an uns wenden. 
Kontakt über die Ortsverwaltung Müllen während der Sprech-
zeit jeweils am Montag von 15.30 bis 17.00 Uhr;  
Tel: 07807/ 792 oder 0176 11979704 Ansprechpersonen: 
Barbara Ritter und Hilde Wurth-Schell 
  
 

Praxisurlaub

Praxisurlaub Dr. Garve und  
Stefan Fischer 

Wir machen Urlaub vom 05.04.2021 – 09.04.2021. Vertretung 
übernimmt Dr. Schneider in Ichenheim Tel. 07807/955850 und 
alle anderen anwesenden Ärzte. 
Ihr Praxisteam: Dr. Garve und Stefan Fischer 

Coronaimpfungen in der Praxis Rein-
holdt/Reinke/ Beil 

Vorgesehen ist ein Impfbeginn ab dem 08.04.2021 unter Be-
rücksichtigung der CoronaImpfV (über 70 Jährige, berechtigte 
Personen). Übrig gebliebene Impfdosen können dann frei ver-
impft werden. 
Wegen der begrenzten Haltbarkeit (120 Stunden bei 2-8°C) und 
der Lieferung des Impfstoffes montags kann derzeit nur Diens-
tag-Freitag geimpft werden. 
Bitte melden Sie sich telefonisch (07807/9267-0), per Mail 
(praxis@dr.-bernd-reinholdt.de) oder per Fax (07807/9267-25) 
an. 
Unbedingt mitzubringen sind Ihr Impfpass sowie Ihre Versicher-
tenkarte. 
Es ist mit wöchentlicher Lieferung des Impfstoffes zu rechnen, 
eine Terminpanik wäre unnötig, 
seien Sie gegrüßt! 

Coronaimpfung in der Praxis  
Thomas Karl Straub  

Impfbeginn voraussichtlich nach Ostern, hier bitte die offiziellen 
Nachrichten verfolgen. 
Impfen nur nach Termin unter 07807/1664 und konsequent 
nach Priorisierung solange die gelieferten Impfdosen ausrei-
chen. 
Wichtig Impfpass und Versichertenkarte mitbringen ansonsten 
ist keine Impfung möglich. 
  
Viele Grüße 
Thomas Karl Straub 
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Öffnungszeiten: 
Aus gegebenem Anlass bleibt das Heimatmuseum vorläufig 
geschlossen. 
Es kann leider auch keine Sonderführung im Museum, kein 
historischer Ortsrundgang sowie keine Gemarkungsfahrt 
stattfinden. 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
Freundliche Grüße 
Die Vorstandschaft 
  
Heimatmuseum@online.de 
oder 
Telefon 07807 / 509 44 86 
http://www.heimatmuseum-neuried.de 
 

JuZe-Angebote in den kommenden  
Tagen: 

Donnerstag, 1. April
16 - 19 Uhr  Schülertreff-Quizduell 
Freitag, 2. - 9. April
Keine Angebote wg. JuZe-Osterferien !! 

Oster-Rätsel für Kinder 
Auch über die Osterfeiertage gibt es wieder ein neues Rätsel 
für Grundschüler auf unserer JuZe-Homepage:
www.jugendzentrum-neuried.de/juze-raetsel-fuer-kinder..html 
Wir wünschen euch wieder viel Spaß beim Rätseln und schö-
ne Osterferientage!! 

 

Das Schülertreff-Quizduell  -  Wer gewinnt 
gegen Christian? 

Da ihr zurzeit keine Möglichkeit habt, im JuZe z.B. Billard oder 
Kicker zu spielen, ist das doch die Gelegenheit, wieder die gute 
alte "Quizduell"-App hervorzuholen, um damit nicht nur zu zo-
cken, sondern auch die Gehirnzellen auf Trab zu halten... Na, 
wer traut sich gegen den JuZe-Christian anzutreten?
Dann spielt gegen: JuZe Neuried 
Wann: Zu den Zeiten des Schülertreffs am Donnerstag von 16 
– 19 Uhr
Um das Spielen noch unterhaltsamer zu machen, könnt ihr 
euch in dieser Zeit auch mit der Videokonferenz-Plattform „Jitsi 
live hinzuschalten: https://meet.jit.si/JuZeNeuried 

 

SCHULKINDBETREUUNG ALTENHEIMVERLÄSSLICHE GRUND-
SCHULE 
An der Grundschule in Altenheim bietet die Gemeinde Neuried 
täglich von 7.30 - 8.30 Uhr vor Schulbeginn und von 12.00 - 
13.30 Uhr Schulkindbetreuung an. 

Diese beinhaltet: Hausaufgabenbetreuung, Kreativangebote, 
Bewegungsspiele, Brettspiele, Rollenspiele, musikalische Ange-
bote unter pädagogischer Anleitung! Außerdem gibt es eine 
zentrale Ferienbetreuung! Die Betreuung ist modulweise buch-
bar, d.h. z.B. stunden/oder tageweise oder nur Frühbetreuung. 
Der Elternbeitrag beträgt 1,30 € pro Stunde.Infos über Schulse-
kretariat: 07807/ 97500 email: verwaltung@buettner.schule.
bwl.de 

Für Sie und Ihr Kind besteht die Möglichkeit eines kostenlosen 
und unverbindlichen Schnuppertages 
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Mitteilungen
Landratsamt 
Ortenaukreis

Online-Vortrag des Ernährungszentrums 
Ortenau: Ernährung und Lebensstil vor 

und während der Schwangerschaft 
Das Ernährungszentrum Ortenau lädt werdende Mütter und 
Frauen mit Kinderwunsch zu einem Online-Vortrag rund um eine 
gesunde Ernährung und Lebensweise in und vor einer geplanten 
Schwangerschaft ein. Der Online-Vortrag von Diplom Oecotro-
phologin Helena Schmoldt, bei dem es auch praktische Umset-
zungstipps gibt, findet am Montag, 12. April 2021, um 10 Uhr 
statt. 
„Bereits vor der Schwangerschaft lassen sich die Weichen in 
Richtung Gesundheit stellen. Frauen mit Kinderwunsch oder be-
reits Schwangeren ist oft nicht bewusst, in welchem Ausmaß 
sie durch ihre Ernährung und ihren Lebensstil sowohl die Ge-
sundheit ihrer Kinder, als auch ihre eigene Gesundheit langfri-
stig beeinflussen können“, erklärt Schmoldt. In dieser Zeit sei 
eine ausgewogene Ernährung besonders wichtig. Sie wirke sich 
positiv auf das Wohlbefinden der werdenden Mama und auf die 
optimale Entwicklung des ungeborenen Kindes aus. In ihrem 
Vortag geht die Expertin darauf ein, welche Nahrungsergän-
zungsmittel zu empfehlen sind, welche Lebensmittel besser 
vermieden werden sollten, warum Stillen der beste Start für ein 
Kind ist und wie sich eine Frau bereits in der Schwangerschaft 
optimal vorbereiten kann. Zudem haben die Teilnehmerinnen 
die Gelegenheit, Fragen zu stellen. 
  
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Zugangsdaten werden den 
Teilnehmerinnen per E-Mail zugeschickt. Eine Anmeldung ist bis 
spätestens Mittwoch, 7. April 2021, über ein Kontaktformular 
auf der Internetseite des Ernährungszentrums unter www.ez-
ortenau.de möglich. 
 

Sommerbergtunnel Hausach und Reuther-
bergtunnel Wolfach nach den Osterferien 

für vier Nächte gesperrt 
Wegen den halbjährlich erforderlichen Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten werden der Sommerbergtunnel bei Hausach und 
der Reutherbergtunnel bei Wolfach nach den Osterferien jeweils 
für vier Nächte von Montag, 12. April 2021, bis Freitag, 16. April 
2021, zwischen 20 Uhr und 5 Uhr, voll gesperrt. 
  
Die Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt Hausach bzw. die 
Ortsdurchfahrt Wolfach. Wie das Straßenbauamt des Ortenau-
kreises mitteilt, dienen die Arbeiten dem Erhalt der Verkehrssi-
cherheit und erfolgen nachts, um größere Verkehrsbehinde-
rungen zu vermeiden. Die Anwohner und Verkehrsteilnehmer 
werden um Verständnis für die Beeinträchtigungen gebeten. 
 

Hinweise für die Betreiber von Eigenwas-
serversorgungsanlagen zur Durchführung 

von Trinkwasseruntersuchungen  
Das Landratsamt Ortenaukreis weist auch in diesem Jahr die 
Betreiber von Kleinanlagen zur Trinkwasserversorgung auf die 
wichtigsten Betreiber- und Untersuchungspflichten sowie auf 
einige Änderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der 
jeweils gültigen Fassung hin. 
Es wird entsprechend der Nutzung zwischen folgenden Anlagen-
arten unterschieden:

1. Kleinanlagen zur Trinkwasserversorgung ohne Abgabe an 
Dritte:

Hierzu zählen alle Anlagen, aus denen pro Tag weniger als 10 
m³ Trinkwasser zur Eigennutzung genutzt werden (Kleinanlagen 
zur Eigenversorgung nach § 3 Nr. 2 Buchstabe c TrinkwV). 

Für diese Anlagen sind folgende Untersuchungen durchzufüh-
ren:  

Art der Kleinanla-
gen zur Trinkwas-

serversorgung

 Untersuchungsum-
fang

 Untersu-
chungstur-

nus 

Ohne Abgabe an 
Dritte gemäß § 3 
Nr.2 Buchstabe c 
TrinkwV. 

Koloniezahl bei 22° 
und 36°C,  coliforme 
Bakterien, E. coli,  En-
terokokken, Clostridi-
um  perfringens* und 
Mangan

  Jährlich

 Färbung, Trübung  
(NTU),  Geruch, Ge-
schmack,  Ammoni-
um, Oxidierbarkeit, 
elektrische Leitfähig-
keit, pH- Wert, Eisen, 
Nitrat, Calcitlösekapa-
zität, Säurekapazität, 
Calcium

  Alle 5 Jahre 

   
*wenn das Wasser von Oberflächenwasser stammt oder von 
Oberflächenwasser beeinflusst wird 
  

2. Kleinanlagen zur Trinkwasserversorgung mit Abgabe an 
Dritte: 
Hierzu zählen alle Anlagen, aus denen pro Tag weniger als 10 
m³ Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentli-
chen Tätigkeit genutzt werden (dezentrale kleine Wasserwerke 
nach § 3 Nr.2 Buchstabe b TrinkwV. Darunter fallen unter an-
derem Vermietung von Wohnraum jeglicher Art, Hotels, Gast-
stätten, Straußen, sonstige Lebensmittelbetriebe. 

Folgende Untersuchungen sind durchzuführen

Art der Kleinanlagen 
zur Trinkwasserver-

sorgung

 Untersuchungsum-
fang

 Untersu-
chungsturnus 

Mit Abgabe an Dritte  
gemäß § 3 Nr.2 Buch-
stabe b TrinkwV.

Eine Untersuchung 
auf die Parameter 
der Gruppe A (bis-
her routinemäßige 
Untersuchung)  ge-
mäß Anlage 4 a) 
TrinkwV

 Jährlich

Eine Untersuchung 
auf die Parameter 
der Gruppe B (bis-
her umfassende Un-
tersuchung) gemäß 
Anlage 4 b) zur 
TrinkwV

Alle 3 Jahre

  
Bedingt durch die Änderung der Trinkwasserverordnung im Ja-
nuar 2018 sind Parameterreduzierungen für die Untersuchung 
der Parameter der Gruppe B (bisher: umfassende Untersu-
chung) aufgrund der gesetzlichen starren Regeln leider nicht 
mehr möglich. 
Allerdings können Betreiber, deren Quellen im Wald liegen und 
in deren Einzugsgebiet keine Pflanzenschutzmittel oder Biozid-
produkte verwendet wurden, auf deren Untersuchung verzich-
ten. Voraussetzung dafür ist, dass diese eine Selbsterklärung 
ausfüllen, unterschreiben und dem Landratsamt Ortenaukreis, 
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Öffnungszeiten
der Erdaushubdeponie
Altenheim

Montag bis Freitag von 08:00– 12:30 Uhr und  
13:00 – 16:45 Uhr 

Am Karsamstag, 3. April 2021, sind alle Deponien und 
Wertstoffhöfe im Ortenaukreis geschlossen! 

  
Folgendes kann auf der Erdaushubdeponie abgegeben werden: 
- Sperrmüll allgemein 
- Holzmöbel aller Art 
- Metallschrott 
- Kühl-/Elektro-/Elektronikgeräte 
- Grünabfälle 
- Wurzelstöcke 
- Altholz A I-III 
- Belastetes Altholz A IV 
- Erdaushub 
- Bauschutt (verwertbar) 
- Altreifen 
Bei Fragen können sie sich an die Tel. 0781/805-9600 wen-
den. Besuchen Sie auch unsere Internetseiten unter www.ab-
fallwirtschaft-ortenaukreis.de 
  

 

Deponien und Wertstoffhöfe am  
Karsamstag geschlossen/ Müllabfuhrter-

mine verschieben sich wegen der  
Osterfeiertage  

AbfallApp Ortenaukreis informiert 
 zuverlässig 

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft informiert, dass am Karsams-
tag, 3. April 2021, alle Deponien und Wertstoffhöfe im Ortenau-
kreis geschlossen sind. 
  
Auch die Müllabfuhrtermine verschieben sich wegen der bevor-
stehenden Osterfeiertage. Um die Abfuhr nicht zu verpassen, 
empfiehlt die Abfallwirtschaft Ortenaukreis, sich im Abfallkalen-
der 2021 über die Abfuhrtage zu informieren. Sowohl auf den 
gedruckten als auch auf den PDF-Abfallkalendern auf der Inter-
netseite sind sämtliche Termine verbindlich abgedruckt. Ver-
schiebungen aufgrund von Feiertagen sind darin bereits berück-
sichtigt. Wer bequem und zuverlässig immer einen Tag vorher 
an alle Termine erinnert werden will, kann sich rechtzeitig vor 
Ostern noch die kostenlose AbfallApp Ortenaukreis herunterla-
den. 
Auf der Startseite der Internetseite www.abfallwirtschaft-or-
tenaukreis.de gibt es direkte Links zum Apple Store und Google-
Play Store sowie einen QR-Code zum Download. 
  
Weitere Informationen zur Abfallentsorgung im Ortenaukreis 
gibt es bei der Abfallberatung des Eigenbetriebs Abfallwirt-
schaft Ortenaukreis unter Telefon 0781 805 9600 oder per 
E-Mail an abfallwirtschaft@ortenaukreis.de. 
 

Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, einreichen. 
Die Selbsterklärung finden Sie auf der Internetseite des Land-
ratsamts Ortenaukreis (https://www.ortenaukreis.de/Unsere-
Ämter/Dezernat-6-Kommunales-Gewerbeaufsicht-Umwelt/Amt-
f ü r - W a s s e r w i r t s c h a f t - B o d e n s c h u t z /
Trinkwasseruntersuchungen-Informationen-hinweise.php) 
  
Des Weiteren besteht für Milchviehbetriebe, die das verwende-
te Wasser im Milcherzeugungsbetrieb lediglich zum Reinigen 
der Melkanlagen verwenden und kein Wasser an Dritte abgeben 
(z.B. Vermietung), die Möglichkeit den Milchviehbetrieb von ei-
ner b-Anlage (§ 3 Abs. 2 Buchst. b TrinkwV) in eine c-Anlage (§ 
3 Abs. 2 Buchst. c TrinkwV) umzustufen. Die entsprechenden 
Bedingungen sowie der dafür notwendige Antrag sind auf der 
Internetseite des Landratsamts Ortenaukreis nachzulesen bzw. 
als Download erhältlich. 
(https://www.ortenaukreis.de/Unsere-Ämter/Dezenrnat-
6-Kommunales-Gewerbeaufsicht-Umwelt/Amt-für-Wasserwirt-
schaft-Bodenschutz/Trinkwasseruntersuchung-Umstufung-
Milchviehbetriebe-beantragen.php)

1. Allgemeine Hinweise
 
Spätestens bis 31.12. eines Jahres muss die Probenahme  für 
alle Untersuchungen erfolgt sein. Die Untersuchungsergeb-
nisse müssen innerhalb von zwei Wochen nach dem Abschluss 
der Untersuchung dem Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Was-
serwirtschaft und Bodenschutz, Badstraße 20, 77652 Offen-
burg, übermittelt werden. 
Die Übermittlung der Ergebnisse muss elektronisch mittels ge-
eignetem Labordatenübertragungssystem an das Landratsamt 
Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, erfol-
gen. Bitte beachten Sie, dass Befunde in Papierform und als 
PDF-Datei nicht akzeptiert werden. Ihr Trinkwasseruntersu-
chungslabor wird Ihnen hierzu bei Bedarf weiterhelfen. 
Sofern dem Landratsamt die Untersuchungsergebnisse nicht 
fristgerecht übermittelt werden, erfolgt eine gebührenpflichtige 
Anordnung zur Untersuchung. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Nichtdurchfüh-
rung der vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchung eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt und mit einem Bußgeld geahndet wer-
den kann. 
  
Ihr Ansprechpartner beim Landratsamt Ortenaukreis, Amt für 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz, ist: 
Ralf Krepel: Telefon 0781 805 9661; E-Mail: ralf.krepel@orte-
naukreis.de 
Der Wortlaut der Trinkwasserverordnung  kann auf der Interne-
tseite des Ministeriums 

 

Ortenauer Gastronomiekampagne 
 „Lust auf…“ 

Mit der Kampagne „Lust auf...“ präsentiert die Tourismusabtei-
lung des Landratsamts den Ortenauerinnen und Ortenauer eine 
Fülle an abwechslungsreichen Abhol- und Lieferangeboten hei-
mischer Gastronomen. Dabei bieten Gaststätten aus der Regi-
on im Rhythmus von zwei Wochen Gerichte zu verschiedenen 
Themen an. Noch bis zum 04. April dürfen sich alle freuen, die 
„Lust auf...vegetarisch, kulinarisch?“ oder auf ein besonderes 
Ostermenü haben. Ab dem 5. April geht es dann unter der Devi-
se „Lust auf... Fleisch?“ weiter. Das gesamte Angebot sowie 
alle Infos zu den Betrieben und zur Kampagne werden auf der 
Tourismuswebsite www.ortenau-tourismus.de/zusammenhal-
ten/lust-auf veröffentlicht. Gastronomen, die sich beteiligen 
möchten, können sich unter tourismus@ortenaukreis.de mel-
den. 
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Deponien und Wertstoffhöfe am Karsams-
tag geschlossen/ Müllabfuhrtermine 

verschieben sich wegen der Osterfeier-
tage 

AbfallApp Ortenaukreis informiert zuverlässig 
  
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft informiert, dass am Karsams-
tag, 3. April 2021, alle Deponien und Wertstoffhöfe im Ortenau-
kreis geschlossen sind. 
  
Auch die Müllabfuhrtermine verschieben sich wegen der bevor-
stehenden Osterfeiertage. Um die Abfuhr nicht zu verpassen, 
empfiehlt die Abfallwirtschaft Ortenaukreis, sich im Abfallkalen-
der 2021 über die Abfuhrtage zu informieren. Sowohl auf den 
gedruckten als auch auf den PDF-Abfallkalendern auf der Inter-
netseite sind sämtliche Termine verbindlich abgedruckt. Ver-
schiebungen aufgrund von Feiertagen sind darin bereits berück-
sichtigt. 
  
Wer bequem und zuverlässig immer einen Tag vorher an alle 
Termine erinnert werden will, kann sich rechtzeitig vor Ostern 
noch die kostenlose AbfallApp Ortenaukreis herunterladen. 
Auf der Startseite der Internetseite www.abfallwirtschaft-or-
tenaukreis.de gibt es direkte Links zum Apple Store und Google-
Play Store sowie einen QR-Code zum Download. 
  
Weitere Informationen zur Abfallentsorgung im Ortenaukreis 
gibt es bei der Abfallberatung des Eigenbetriebs Abfallwirt-
schaft Ortenaukreis unter Telefon 0781 805 9600 oder per 
E-Mail an abfallwirtschaft@ortenaukreis.de. 
 

GEFUNDEN / VERLOREN

Gefunden im OT Ichenheim 
1 Handy 
Zu erfragen im Bürgerbüro Ichenheim, Tel. 07807/97-314. 
Sprechzeiten: Mo.- Fr., 8.00 - 12.00 Uhr; Mittwochnachmittags, 
14.00 - 18.00 Uhr 
  

Seniorenzentrum Neuried

Das Seniorenzentrum wünscht Ihnen  
alle frohe Ostern.  

Auch über Ostern sind wie gewohnt Besuche möglich, täglich in 
der Zeit zwischen 14-18 Uhr und am Di. und Do-Vormittag von 
10-12 Uhr. Die Corona-Verordnung für Pflegeheime erlaubt Be-
suche von einem Haushalt pro Tag von max. zwei Personen. Die 
Anmeldung muß am Tag zuvor und für das Wochenende am 
Freitag bzw. für Ostern bis Donnerstag 15 Uhr telefonisch erfol-
gen. Die Anmeldung kann auch online über die Homepage des 
Seniorenzentrums www.seniorenzentrum-neuried.de erfolgen.  
Weiterhin ist das von der Regierung vorgeschriebene und vom 
RKI empfohlende  Masken-, Hygiene- und Abstandsgebot zwin-
gend einzuhalten sowie der Selbstauskunftsbogen auszufüllen. 
Das Haus kann nur mit einer FFP2 Maske betreten werden. 
Auch im Bewohnerzimmer gilt Maskenpflicht.  Zusätzlich wird 
eine Temperaturkontrolle bei jedem Besucher durchgeführt und 

alle Besucher werden mit einem kostenlosen Schnelltest getes-
tet. Ohne Test ist der Zutritt nicht möglich. Wann und in welcher 
Form es Lockerungen geben kann, auf die wir alle hoffen, wer-
den wir zu gegebener Zeit bekannt geben.  
Cafe-Plauderstüble: Essen zum Abholen 
Unser Mittagstisch bietet Mittagessen zum abholen an. Rufen 
Sie uns am Tag zuvor unter 9573102 an und bestellen Sie Sup-
pe-Hauptgericht-Dessert zum Preis von 6,70 €. 
Bleiben Sie gesund und behütet.   
Ihr Jürgen Hammel 
Hausdirektor 
 
 

Öffentliche Kath. Bücherei Müllen
Unsere Bücherei in der Ortsverwaltumg ist ab sofort 

wieder geöffnet.

Es gelten die alten Öffnungszeiten.
Samstag, von 11-12 Uhr und Sonntag, von 10- 10.45 Uhr.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Das Büchereiteam.

Pfarrer: Gerald Koch 
Tel.: 07807/788, Fax: 07807/955556, Mailadresse im Pfarr-
amt: altenheim@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirchengemeinde-altenheim.de  
Bürozeiten im Pfarramt: Montag, Mittwoch und Freitag je-
weils von 8.30 -11.30 Uhr 
  
Ostersonntag, 4. April 2021 – 10.00 Uhr Osterfestgottes-
dienst im Freien an der Kirche 
(Pfr. Gerald Koch) An der Orgel: Susanne Holthaus 
  
Bitte beachten Sie die AHA-Regeln. Vor dem Gottesdienst bitten 
wir Sie Ihre Daten abzugeben. 
Diese werden vier Wochen bei der Kirchengemeinde aufbewahrt 
und dann vernichtet. 
Um Warteschlagen am Eingang zu verhindern, bringen Sie bitte 
einen Zettel mit Ihren Daten mit. Sie können auch ein Formular 
auf unserer Homepage runterladen, in dem Sie die Daten ein-
tragen können. 
  
Ostergottesdienste 
Ostern ist das Fest der Auferstehung. Der christliche Glaube 
hat sein Zentrum und seine Quelle an Ostern. Christus ist auf-
erstanden, unabhängig davon, wie wir Ostern feiern. Die Oster-
botschaft kommt allerdings in einem gemeinsam gefeierten 
Gottesdienst auf besondere Weise zum Klingen. Im Kirchenge-
meinderat haben wir sehr ernsthaft über die derzeitige Situati-
on in der Pandemie geredet. Wir möchten gerne, sofern das 
möglich und erlaubt sein wird, für den Ostersonntag um 10 Uhr 
zu einem Gottesdienst im Freien vor der Kirche einladen. 
Für Karfreitag gibt es ein Onlineangebot. An Gründonnerstag 
und Ostermontag finden keine Gottesdienste statt. Dieser Be-
schluss gilt bis zu einer Inzidenz von 200, darüber dürfen keine 
Gottesdienste mehr gehalten werden. 
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Dieses gemeinsame Nachdenken schafft Verbundenheit. Es 
macht nämlich deutlich, dass wir auf ganz persönliche Weise in 
die Geschichte Jesu mit hineingenommen sind, aber völlig un-
abhängig davon, ob wir der römisch-katholischen- oder der evan-
gelischen Kirche angehören. 
Wer den Karfreitag als „evangelischen“ Feiertag versteht, hat 
das Evangelium eingegrenzt und damit falsch verstanden. 
Die Botschaft von Karfreitag wird dabei von Ostern her beleuch-
tet. Weil wir glauben, dass Christus auferstanden ist, sind wir 
Christinnen und Christen. Der auferstandene Christus trägt die 
Wundmale des Kreuzes. Als auferstandener Gekreuzigter 
kommt er uns nahe. Dunkles und Leid werden von Ostern nicht 
ausgeblendet und zugedeckt, sondern erscheinen in einem 
neuen und anderen Licht. 
Ostern ist der wichtigste christliche Feiertag, der sich aber von 
Karfreitag nicht trennen lässt. 
Im Kirchengemeinderat haben wir entschieden aufgrund der Co-
ronasituation nur entweder Karfreitag oder Ostern im Freien vor 
der Kirche zu feiern. Ich weiß, dass es viele gibt, die unter die-
sen Umständen den Karfreitag gewählt hätten. Die Entschei-
dung ist uns nicht leichtgefallen. Sie hat jedenfalls dazu geführt 
über Karfreitag und Ostern nachzudenken. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Karwoche und ein frohes 
Osterfest! 
Ihr Pfarrer Gerald Koch 
  
  
Gottesdienst am Sonntag 11. April – Vorverlegung der Uhrzeit 
– bitte beachten! 
Am Sonntag, 11. April 2021 feiern wir unseren Gottesdienst 
bereits um 9.15 Uhr. Bitte beachten Sie die geänderte Uhrzeit! 
Den Gottesdienst hält Prädikantin Friederike Wagner. 
  

So viel Du brauchst – Fastenaktion für Klimaschutz und Klima-
gerechtigkeit 2021 
Die 6. Klimafastenwoche zum Thema: Anders unterwegs sein  
Nehmen Sie sich eine Woche Zeit um auszuprobieren wie es 
ist, anders unterwegs sein  
Vielen scheint das Auto unersetzlich zu sein: Für den Weg zur 
Arbeit, zum Einkaufen, für den Gottesdienst - oder Konzertbe-
such, die „Taxi Dienste“ für Kinder, für Freizeit und Reisen. Die-
se Woche treten wir dieser Haltung entschieden entgegen und 
probieren Alternativen aus. Das ist aktiver Klimaschutz und tut 
auch der Gesundheit gut. Probieren Sie es aus! 

In dieser Woche...
• Gehe ich täglich einen Weg zu Fuß.
• Unternehme ich eine Fahrradtour und entdecke Orte, die ich 

mit dem Auto nicht zu Gesicht bekommen würde.
• Übe ich Bus- und Bahnfahren mit meinen Kindern und befas-

se ich mich mit Apps oder Webseiten, die mir stets die 

Digitale Osternacht  
In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag (3./4. April) 
wird es von 23 bis 7 Uhr eine digitale Osternacht geben. Zu 
sehen sind Abbilder von einzelnen Osterfeuern - unterbrochen 
mit einem liturgischen Programmpunkt, z.B. einer Lesung oder 
eines Liedes. Kirchengemeinden aus Baden, Westfalen und 
Hessen machen mit. Zu finden ist der Livestream auf  http://
newsletter.ekiba.de/news.phtml?id=41950 und bei YouTube. 
  
23:00 Uhr | Begrüßung & Beginn (Ilvesheim) 
23:30 Uhr | Entzünden Osterkerze (Nußloch) 
00:00 Uhr | Osterlob (Bietigheim-Muggensturm-Ötigheim) 
00:30 Uhr | Lesung & Lied (Gladbeck) 
01:00 Uhr | Lesung (Baiertal-Dielheim) 
01:30 Uhr | Austeilen des Osterlichts (Neureut) 
02:00 Uhr | Wasser des Lebens (EKIBA) 
02:30 Uhr | Tauferinnerung (EKIBA) 
03:00 Uhr | Osterevangelium (Waldshut) 
03:30 Uhr | Ostermusik (Ilvesheim) 
04:00 Uhr | Ansprache (FreshX Baden) 
04:30 Uhr | Lied "In Christ alone" (Tine Wiechmann - Gesang, 
Johannes Link - Flügel, Manuel Steinhoff - Bass, Jens Nobiling 
- Schlagzeug & Soundmix) 
05:00 Uhr | Brot des Lebens (KG Des Guten Hirten) 
05:30 Uhr | Sonnenaufgang (EKHN) 
06:00 Uhr | Fürbitten & Vater unser (Freiburg) 
06:30 Uhr | Lied mit Segen (Dossenheim) 
07:00 Uhr | Christ ist erstanden (Coronabrass spezial)  
   
  
Osterzeitreise  
Unter www.osterzeitreise.de wird von Palmsonntag bis Oster-
montag jeden Tag ein Kurzfilm der Osterzeitreise veröffentlicht. 
Dabei begleiten die Zuschauer Jakobus und erleben mit, was in 
diesen Tagen geschehen ist.   
  
  
KOLLEKTEN 
Falls Sie etwas spenden möchten, dann können Sie auf fol-
gendes Konto bei der Ev. Landeskirche Baden für die Kollekten 
spenden: IBAN: DE21 5206 0410 0000 0028 28. 
Oder auf der Homepage der Evangelischen Landeskirche Baden 
gibt es auch die Möglichkeit, direkt über einen Button für die 
jeweiligen Kollekten der Sonntage zu spenden, gerade auch in 
der Zeit, in der keine Gottesdienste stattfinden. 
Und falls Sie die Kirchengemeinde unterstützen wollen, dann 
dürfen Sie gerne auf das Konto der Evang. Kirchengemeinde 
Altenheim, IBAN: DE53 6645 0050 0000 6790 79, spenden! 
  
  
nächste Online-Gottesdienste: (www.bezirkskantorat-lahr.de) 
Passionsandacht aus der Burgheimerkirche Lahr 
Viola de Galgoczy - Alt; Ulrich Steurer + Johannes Werz - Oboen; 
Jochen + Jakob Meier - Violoncello + Kontrabass 
Martin Groß - Orgelpositiv + Leitung 
Dekan Rainer Becker - Liturgie und Andacht 
Die Quelle sind die Homepages: bezirkskantorat-lahr.de, kreuz-
gemeinde-lahr.de, auferstehungsgemeinde-lahr.de 
Ostersonntag Gottesdienst aus der Stiftskirche 
  
  
Wort zur Woche 
  
„Karfreitag ist unser höchster Feiertag in der Kirche.“ So sagte 
es mir jemand voller Überzeugung. 
Doch wer ist da mit „unser“ gemeint. Wir Altenheimer, wir Evan-
gelischen oder wir Christen? Am vergangenen Freitag hatten wir 
eine ökumenische Kreuzwegbesinnung in der Friedenskirche. 
Wir ließen uns mit hineinnehmen in die Leidensgeschichte 
Jesu. Die Bilder, die wir gemeinsam betrachteten, haben uns 
auf unterschiedliche Art angesprochen. Wir alle brachten unse-
re jeweils eigenen Lebensgeschichten und Erfahrungen mit. Die 
Bilder haben dazu eingeladen, uns selbst darin wiederzufinden. 
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schnellste Verbindung sowie Verspätungen anzeigen, z. B. mit 
der App der Deutschen Bahn.

• Bilde ich Fahrgemeinschaften, z.B. mit Arbeitskolleginnen 
oder mit Nachbarinnen für den Wocheneinkauf.

• Verzichte ich endgültig auf eine Flugreise im Sommerurlaub. 
 
Mehr Informationen zu dieser Woche finden Sie auf der Home-
page: www.klimafasten.de 
Wir wünschen Ihnen gute Erfahrungen mit dem „anders unter-
wegs sein“ und hoffen, dass es Ihnen gelingt das eine oder 
andere auszuprobieren. 
Ihr Kirchengemeinderat 
  
Ansprechpartner im Not- und Sterbefall 
Pfarrer Gerald Koch ist über die Telefonnummer des Pfarramtes 
(788) zu erreichen. 
Spruch zum Osterfest:  „Christus spricht: Ich war tot, und sie-
he, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und der Hölle.“  (Offenbarung 1, 18) 
  
  

CVJM Nachrichten 
CVJM Altenheim e.V. 
Christlicher Verein Junger Menschen 
www.cvjm-altenheim.de.vu 
  
Diese Gruppe findet per Zoom statt: 
  
E.F.A. Jugendkreis Mittwoch 19:00 Uhr Info Friederike Winkler 
Tel. 1717 
  
Indiaca und Hauskreis finden zurzeit nicht statt. 
  
Livestream unter www. cvjm Baden.de 
  
2. April 2021 - Karfreitagsgottesdienst Karlsruhe 
  
6. April  2021 - 20.15 Uhr Bibellivestream-gemeinsam geht es 
besser 
  
8.-11. April B.i.S.S. „Dass Gott mir das Du anbietet“ - Schu-
lung für Jugendmitarbeiter ab 16 Jahren 
  
  
Passions- und Oster-Rallye 
Am Karsamstag, 3.04. bis Ostermontag, 5.04.21 lädt der CVJM 
Altenheim und die ev. Kirchengemeinde jeweils von 14.00 bis 
18.00 Uhr zur Passion- und Osterrallye ein. 
Passion – ein schwieriges Kapitel. Leid gibt es auch durch Co-
rona, gerade genug. Und auch Kinder kennen Leid. Sie scheuen 
das Thema weit weniger, als Erwachsene. 
Die Rallye bietet die Möglichkeit, sich miteinander auf den Weg 
zu machen, den Lebenserfahrungen von Angst, Leid und Schuld 
zu begegnen, miteinander zu reden, zu hören und gemeinsam, 
an jeder Station etwas zu tun. 
Im Blick auf Ostern wird der Weg zu einem Weg der Hoffnung. 
  
Die Rallye beginnt in der Friedrichstraße mit der Station 1 und 
endet mit der Station 6. 
An folgenden Tagen sind die Stationen geöffnet: 
Karsamstag, 3. April/Ostersonntag, 4. April/Ostermontag, 5. 
April 
  
Station 1: Abendmahl (Julia Hügel, Friedrichstr. 20) 
Station 2: Garten Gethsemane  (Christa Singler, Friedrichstr. 
16) 
Station 3: Dornenkrone (Helga Adam, Kirchstr. 22) 
Station 4: Kreuz (Steffi Hügel, Kirchstr. 28 
Station 5: Jesu Tod (Sabine Roth, Kirchstr. 48) 
Station 6: Auferstehung (Friedenskirche, Eingang Sakristei, 
Kirchstr. 27) 

Wir wünschen Ihnen gute Erfahrungen! Bitte beachten Sie die 
AHA Regeln! 
Veranstalter: CVJM Altenheim e. V. und Evang. Kirchengemein-
de Altenheim 
Kontakt: Ingrid Parden, Tel.: 07807/1742 
  
  
Lichter der Hoffnung am Marienhof 
Herzliche Einladungzu unserem Gottesdienst an Gründonners-
tag 
(geplant als Präsenzgottesdienst im Innenhof) 
wann:  1. April 19:30 Uhr 
Coronabedingt ist es möglich, dass der Gottesdienst kurzfristig 
abgesagt oder verändert wird, wir orientieren uns an den Vorga-
ben der badischen Landeskirche. Daher bitte ab Dienstag noch-
mals auf der Homepage nachschauen. www.cvjm-marienhof.de 
  
  
Der etwas andere Osterferienspaß 
Leider können wir den Ferienspaß nicht wie geplant stattfinden 
lassen. Aber es gibt eine Alternative! 
Jeden Tag von Dienstag bis Freitag gibt es 2 Sessions zu der 
sich jeweils die Kinder aus 2 Haushalten zusammen für 3 Stun-
den anmelden können. 
Die gemeinsame Zeit werden wir ganz bunt füllen mit Krea-
tivem, Actionreichem, Tiere besuchen, einer spannenden Ge-
schichte, toben auf der Wiese und wir werden einfach die Ge-
meinschaft, den Tapetenwechsel und die Natur genießen. 
Wann:  Di, 06. bis Fr 09. April 2021 jeweils von 9.00-12.00 
bzw. 14.00-17.00 Uhr 
Wer: Für Kinder ab 6-12 Jahre, Teilnehmer: pro Termin Kinder 
aus jeweils 2 Haushalten im Alter von 6- 12 Jahre 
Kosten: 6€, Leitung: Christa Müller christa.mueller@cvjm-
baden.de 

 Infos und Anmeldung unter: www.cvjm-marienhof.de 
 

Osterweg  
An 8 Stationen könnt ihr als Familie oder mit Freunden die Os-
tergeschichte hautnah erleben. Hier geht es nicht darum weite 
Wege zu gehen, sondern das große Geschenk von Jesus durch 
das Kreuz greifbarer werden zu lassen. 
Die Stationen sind ab Palmsonntag auf unserem Gelände ver-
teilt aufgebaut 
Hinweis:Auf dem Stationen Weg gelten die aktuellen, allgemein-
gültigen Coronaregeln. 
Verschnaufpause für Familien 
Aufgrund der aktuellen Situation kann leider so vieles nicht 
stattfinden. Man sitzt viel vor dem Bildschirm zum Beispiel für 
den Onlineunterricht 
Da wird es Zeit für einen kleinen Tapetenwechsel! 
Gönnt euch entweder als gesamte Familie oder nur die Kinder 
eine Verschnaufpause. 
Kommt für zwei Stunden zu uns auf den Hof. Wir haben ver-
schiedene Angebote für euch bereit: Tiere streicheln, über die 
Wiese toben, in der Werkstatt werkeln oder gemeinsam kreativ 
werden. 
Wann: ab 12. April immer montags 14.00-16.00 Uhr und frei-
tags 14.00-16.00 Uhr 
Wer: Kinder ab 5 Jahre oder die gesamte Familie 
Leitung: Christa Müller und Jochen Stähle  
Anmeldung über unsere Website www.cvjm-marienhof.de 
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Ferienspaß Ostern 
8.- 11. April -Leben auf dem Bauernhof ab 6 Jahren (bitte an-
melden unter www.cvjm-marienhof.de)  
  

 

EVANGELISCHE EMMAUSGEMEINDE
NEURIED

Pfarrerin: Anna Manon Schimmel 
Pfarramt in Ichenheim,  Vera Martinelli 
Das Pfarramt ist derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Telefonische Erreichbarkeit: 
Montag: 16.00 - 18.00 Uhr 
MI und DO:  09.00 - 11.00 Uhr 
Telefon: 07807/2163 , Fax: 07807/955392 
E-Mail: ekichdu@t-online.de 
www.ev-kirche-Ichenheim.de 
  
Am Mittwochvormittag ist Pfarrerin Anna Schimmel üblicherwei-
se ab 9 Uhr telefonisch im Pfarramt zu erreichen. Ansonsten 
sprechen Sie gerne auf den Anrufbeantworter im Pfarramt unter 
07807-2163 oder melden Sie sich in dringenden Fällen per 
Handy 0170-2782034. 
Von Montag, 05.04.2021 bis einschließlich Sonntag, 
11.04.2021 ist Pfarrerin Anna Schimmel nicht da. Die Vertre-
tung im Not- und Sterbefall in dieser Zeit übernimmt Pfarrer 
Heinz Adler aus Meißenheim. Er ist zu erreichen über Telefon: 
07824-2232 und E-Mail: meissenheim@kbz.ekiba.de oder 
heinz.adler@kbz.ekiba.de. 
Die aktuellen Gottesdienste sind immer auf der Startseite un-
serer Homepage www.ev-kirche-ichenheim.de zu finden und in 
den jeweiligen Schaukästen ausgehängt (Änderungen vorbehal-
ten). 
  
  
Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern 
Wie schon vermutet, hat es bei den Gottesdiensten über die 
Ostertage noch einmal einige Veränderungen gegeben. Wir vom 
Kirchengemeinderat haben wieder einmal lange überlegt und 
hin und her diskutiert. Uns ist bewusst geworden, dass wir 

nicht wissen, was richtig oder falsch ist, aber das wir weiterhin 
möglichst wenig Risiko eingehen wollen. Deshalb finden in un-
seren Kirchen keine Gottesdienste statt. Stattdessen feiern wir 
an Karfreitag und Ostersonntag zwei kleine Andachten im Frei-
en. Außerdem laden wir herzlich zur Osterrallye und Osternacht 
in Schutterzell ein. Und wir bieten wie schon letztes Jahr Got-
tesdienste für Zuhause an und wie im letzten Jahr: Ostern to go 
mit leckerem Auferstehungsbrot der Bäckerei Schnebel. 
Seien Sie nicht traurig: Die Auferstehung lässt sich durch nichts 
aufhalten! Ostern kommt. Wir wünschen von Herzen eine ge-
segnete Karwoche! Euer Kirchengemeinderat und Pfarrerin 
Anna Manon Schimmel 
  
Folgende Gottesdienste in Präsenz bzw. zum Mitnehmen bieten 
wir an: 
  
Gründonnerstag, 01.04.21 
Gottesdienste zum Mitnehmen an den Kirchentüren in Ichen-
heim, Dundenheim und Schutterzell. 
  
Karfreitag, 02.04.21 
Dundenheim: 10.15 Uhr Andacht im Freien, hinter der Kirche - 
Pfarrerin Anna Schimmel 
Außerdem Gottesdienste zum Mitnehmen an den Kirchentüren 
in Ichenheim, Dundenheim und Schutterzell. 
  
Samstag, 03.04.21 
Schutterzell: 21.00 Uhr Ökumenische Osternacht mit Osterfeu-
er am Rathausplatz – Katholisches Gemeindeteam Schutterzell 
  
Ostersonntag, 04.04.21 
Ichenheim: 10.15 Uhr Andacht im Freien auf dem Kirchvorplatz 
und im Garten - Pfarrerin Anna Schimmel, musikalische Beglei-
tung: Kleiner Posaunenchor 
Außerdem: Ostern to go! Ein kleines Osterbrot mit Gottesdiens-
ten zum Mitnehmen an den Kirchentüren in Ichenheim, Dunden-
heim und Schutterzell. 
  
Schauen Sie bitte immer auch auf die Homepage www.ev-kir-
che-ichenheim.de oder in die Schaukästen vor den Kirchen we-
gen eventueller aktueller Änderungen. Vielen Dank! 
  
  
Bitte beachten Sie die ausgehängten Infektionsschutzregeln:
• Lautes Mitsingen und Mitbeten ist nicht erlaubt.
• Für die gesamte Dauer des Gottesdienstes muss eine OP- 

oder eine FFP2 Maske getragen werden. Alle anderen Mund-
Nasen-Schutz Bedeckungen sind nicht mehr erlaubt.

• Um eine Warteschlange am Eingang zu vermeiden, bitten wir 
darum, einen Zettel mit Name, Adresse und Telefonnummer 
mitzubringen und am Eingang abzugeben. Die Zettel können 
in den Kirchen abgeholt werden oder auf unserer Homepage 
heruntergeladen und zu Hause ausgedruckt werden.

 
Alle anderen tragen sich bitte mit Name und Telefonnummer in 
eine ausliegende Liste ein. 
  

Kollekte für Gemeindeaufbau und Dia-
konie in Osteuropa am Karfreitag, 
02.04.2021 
Unsere kirchlichen Partner in Osteuro-
pa tun was sie können: Sie helfen al-
leinstehenden alten Menschen in Weiß-
russland den Winter zu überstehen. Sie 
sorgen in Rumänien dafür, dass sozial 

benachteiligten Kindern eine warme Mahlzeit am Tag bekom-
men und sie zur Schule gehen können. Behinderte Kinder und 
Jugendliche in Russland erhalten durch sie elementarste medi-
zinische und therapeutische Hilfe, Opfer von Menschenhandel 
und Zwangsprostitution werden beschützt. Das sind nur einige 
der wichtigsten Aufgaben unserer Partner vor Ort. Die Zeiten 
werden immer härter: Politische Konflikte verschärfen sich. Die 
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materielle Not wächst immer mehr. Die direkte Hilfe von Mensch 
zu Mensch setzt wirksame Zeichen der Liebe Gottes dagegen. 
Die badische Landeskirche, ihre Diakonie und das Gustav-Adolf-
Werk in Baden bitten für diese wichtige Arbeit herzlich um Ihre 
Unterstützung und Mithilfe. 
Gerne können Sie auch online spenden unter www.ekiba.de/
kollekten. 
Vielen Dank! 

Kollekte für Diakonische Hilfe für ältere 
Menschen am Ostersonntag, 
04.04.2021 
Gut mit älteren Menschen umzugehen ist 
eine der größten Aufgaben unserer Zeit. 
Unsere Diakonie kommt dabei den Men-
schen aus allen Schichten und Hinter-
gründen ganz unmittelbar nahe: den Se-

nioren in ihrem Zuhause oder in einer unserer Einrichtungen - aber 
auch deren Angehörigen, die oft ebenso Unterstützung brau-
chen, um der hohen Belastung die die Pflege in der Familie be-
deutet, gewachsen zu sein. 
Wirkliche Hilfe achtet das Gegenüber. Schaut genau hin, was 
gebraucht wird, begleitet wo der Weg alleine zu mühsam wird 
und stützt, wo Schwäche aufgefangen werden muss. Die Diako-
nie in Baden unterhält etwa 430 Einrichtungen und Dienste für 
ältere Menschen - Diakoniestationen, Nachbarschaftshilfen, Ta-
gespflege, Möglichkeiten des Betreuten Wohnens, Pflegeinrich-
tungen, aber auch Aktivitäten wie ein Seniorentreff. 
Wenn Sie möchten, können Sie gerne auch etwas online geben 
unter www.ekiba.de/kollekten. 
Danke, dass Sie mit Ihrer Gabe das Leben älterer Menschen 
lebenswerter machen. 
  
Osterrallye in Schutterzell – Ostern auf der Spur! 
Das besondere an den österlichen Tagen ist doch, dass das 
ganze Leben sich mit seinen Höhen und Tiefen zeigt. Dieses zu 
erleben ist Ostern! 
Deshalb laden wir Euch zu einer Osterrallye durch Schutterzell 
ein. 
Es gibt vier Stationen durchs Dorf. 
Start ist am Eierhäusle, dort gibt es Hinweise wie es weiter-
geht. 
An jeder Station gibt es zwei Geschichten, eine biblische und 
eine für den Alltag, außerdem ein paar Impulsfragen und eine 
schöne, kreative, leckere oder verbindende Aktion für Jung und 
Alt. 
Ihr solltet etwa 1,5 Stunden einplanen. (Natürlich könnt ihr die 
vier Stationen auch auf verschiedene Tage verteilen). 
Die Stationen stehen vom 27. März bis 5. April jeden Tag ab 15 
Uhr bereit. Wir freuen uns sehr auf Euch! 
Euer ökumenisches Team aus Schutterzell! 
  
Aktueller Sachstand der gemeinsamen Zusammenarbeit zwi-
schen der Pfarrgemeinde Ichenheim mit den Filialgemeinden 
Dundenheim und Schutterzell und der evangelischen Emmaus-
gemeinde Neuried  
Im beiderseitigen Bestreben, den christlichen Glauben in un-
seren Gemeinden zu erhalten, zu festigen und für eine gemein-
same Zukunft weiterzuentwickeln, haben sich die beiden Ge-
meinden entschlossen, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen. 
Grundlage dafür ist unsere völlig neu überarbeitete ökume-
nische Partnerschaftsvereinbarung, in der alle angestrebten 
Ziele sowie die Wege dorthin aufgezeigt werden. Diese Verein-
barung wird ab April in den Informationskästen der beiden Kir-

chengemeinden ausgehängt. 
Angedacht ist, künftig ein gemeinsames Gotteshaus als Simul-
taneum zu nutzen. Zu diesem Zweck soll die katholische St. 
Nikolaus-Kirche in Ichenheim renoviert und zeitgemäß umge-
baut werden. Es gibt bereits verschiedene Ideen und Vorstel-
lungen der Umgestaltung, die in den Gremien der beiden Ge-
meinden ausführlich diskutiert werden. 
Auf evangelischer Seite wird die komplette Umgestaltung der 
vorhandenen kirchlichen Gebäude diskutiert. Auch hier gibt es 
bereits Ideen, so zum Beispiel die Einrichtung eines gemein-
samen Gemeindezentrums sowie die Unterbringung beider 
Pfarrbüros in einem dieser Gebäudeteile. Es ist dabei nicht aus-
zuschließen, dass die Ichenheimer Auferstehungskirche in ihrer 
jetzigen Form nicht erhalten werden kann. 
Wir stehen derzeit in Kontakt mit den Verantwortlichen der 
Evangelischen Landeskirche Baden und der Erzdiözese Frei-
burg, um den möglichen Rahmen der Zusammenarbeit, der an-
stehenden Renovierungs- und Umbaumaßnahmen und die Fi-
nanzierung abzustimmen. 
Bisher wurden noch keinerlei abschließende Entscheidungen 
getroffen, außer dem ehrlichen Wunsch einer deutlich en-
geren gemeinsamen, überkonfessionellen Zusammenarbeit.  
Es ist ferner der ausdrückliche Wunsch aller am Prozess betei-
ligten Kirchengemeinderät*innen und Gemeindeteam-Mitglie-
dern, dass sich noch wesentlich mehr Mitchristen beider Kon-
fessionen und aller betroffenen Ortsteile in die aktuellen 
Planungen einbringen. Denn jetzt sollen in unseren beiden Kir-
chengemeinden die Weichen für die kommenden Jahrzehnte 
gestellt werden und wir würden uns wünschen, möglichst viele 
auf diesen Weg mitzunehmen. Melden Sie sich bei uns, wenn 
Sie unsere Arbeit unterstützen möchten. Es soll niemand unge-
hört bleiben, der sachdienlich und konstruktiv an diesem denk-
würdigen Projekt mitgestalten möchte! 
Tom Jacob, Emmausgemeinde Neuried / Winfried Wendle, Pfarr-
gemeinde Ichenheim Im Namen der ökumenischen Grup-
pe für Öffentlichkeitsarbeit 
  
Auflage des Haushalts bis Montag, 06.04.2021 
Bekanntmachung des Kirchengemeinderats der Emmausge-
meinde Neuried 
Der Haushaltsbeschluss für den Haushaltszeitraum 2020 und 
2021 und die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wer-
den hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Diese sind zwei Wochen, nämlich vom 22.03.2021 bis ein-
schließlich 06.04.2021 
und zwar zu den Belegungszeiten des Pfarramts (MO von 16 bis 
18 Uhr und MI und DO von 9-11 Uhr), zur Einsichtnahme der 
Gemeindeglieder im Pfarramt, Im Grün 3 in Ichenheim, aufge-
legt. 
  
Spaziergänge für die Seele 
Zur Zeit sind Seelsorgebesuche im Haus keine gute Idee. Wir 
haben uns deshalb im Gremium überlegt, dass wir Euch/Ihnen 
Spaziergänge anbieten wollen. Einen Spaziergang für die Seele: 
zum Reden, Schweigen, Beten. Wenn Ihnen/Euch so einen 
Gang gut tun würde, dann rufen Sie/Ihr mich bitte direkt auf 
meinem Handy unter der Nummer 0170 2782034 an und wir 
machen etwas aus. Das kann ein Spaziergang mit der Pfarrerin 
sein, dem Gemeindeseelsorger Tom Jacob oder den anderen 
Kirchengemeinderäten. Wir stehen Euch allen zur Verfügung! 
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Für unseren Evangelischen Kindergarten Ichenheim, Im 
Grün 5/1, 77743 Neuried-Ichenheim, suchen wir 

eine Pädagogische Fachkraft (m/w/d) als  Vertretungs-
kraft 

Wir sind  
eine kleine, offene Einrichtung mit derzeit 47 Plätzen in al-
tersgemischten Bezugsgruppen im Alter von 2 bis 6 Jah-
ren. Unsere offene Arbeit kennzeichnet sich durch Funkti-
onsbereiche, Werkstätten, Fachbereiche, Fachfrauentum 
und das Bezugserzieher/innensystem. 
  
Ihr Profil 
• Sie haben eine abgeschlossene pädagogische Ausbil-

dung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in, oder 
haben eine ähnliche Ausbildung im pädagogischen Be-
reich.

• Sie sind flexibel, spontan und in der Lage, bei Krankheit, 
Urlaub oder Fortbildungen der Mitarbeiter zuverlässig mit-
zuarbeiten.

 
  
Unser Angebot
• Sie arbeiten mit einem engagierten Team zusammen und 

können das Leben und Lernen in unserem offenen Kin-
dergarten aktiv mitgestalten.

• Vergütung nach TVÖD.
 
  
Zudem haben wir vom 01.09.2021 bis 31.08.2022 eine 
freie FSJ oder BFD Stelle für eine Person, die:
• Freude an der Arbeit mit Kindern hat
• sich nach der Schule im sozialen Bereich engagieren 

möchte
• gerne seine Kreativität umsetzen möchte, etwas Prak-

tisches machen will
 
  
Freiwilligen Dienst bedeutet:
• Kinder begleiten, unterstützen, mitspielen, ...
• In einem Team zu arbeiten
• Sich beruflich zu orientieren
• Fachliche Begleitung durch eine Anleitung über das Jahr
• Teilnahme an verschiedenen Seminaren und dabei ande-

re Freiwillige kennenlernen
 
Weitere Informationen und Auskünfte gibt es über unsere 
Kindergartenleiterin Frau Damaris Heckmann Tel.: 
07807/691
 Mail: Damaris.Heckmann@kbz.ekiba.de 
  
Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte mit den üb-
lichen Unterlagen an: 
Evang. Kindergarten Ichenheim 
Im Grün 5/1 
77743 Neuried 

der Seelsorgeeinheit Schutterwald-Hohberg-Neuriedder Seelsorgeeinheit Schutterwald-Hohberg-Neuried
Hauptstr. 75 Hauptstr. 42
77746 Schutterwald 77743 Neuried-Ichenheim
Tel: 0781/96928-0 Tel: 07807/955043
Fax: 0781/96928-21 Fax: 0781/96928-21
e-mail: pfarramt@kath-shn.de
Internet: www.kath-shn.de

Sw = Schutterwald Die = Diersburg
Ih = Ichenheim Hof = Hofweier
Sz = Schutterzell Lan = Langhurst
Mül = Müllen Dun = Dundenheim
Off = Offenburg Höf = Höfen
Nie = Niederschopfheim Alt = Altenheim

Karwoche und Ostern – Das Leben feiern 
Liebe Gemeindemitglieder, 
die kommenden Tage sollen „heilige“ Tage sein: Tage in denen 
wir Gemeinschaft pflegen. Miteinander und mit Gott. Tage, wo 
unser Leben mit all den Hochs und Tiefs gesegnet wird. Tage, 
wo unsere Seele Heilung erfährt. Doch wie soll das gelingen, 
wenn wir doch wieder nur eingeschränkt feiern können? 
Gerade die Kar- und Ostertage Tage zeigen uns: Gott braucht 
keine heile Welt, damit er in ihr vorkommt. Vor der Auferstehung 
gab es den Karfreitag. Aber vergessen wir auch nicht, dass 
nach dem Karfreitag auch ein Ostern kommt. Wenn Gott vor-
kommt, dann heilt und heiligt er die Welt.
Vielleicht fragen Sie sich, wie sollen wir das umsetzen? Das 
erzählt uns die österliche Emmaus-Geschichte: Wenn wir mitei-
nander unterwegs bleiben und unsere Sorgen und Freuden tei-
len, da ist Gott dabei! 
Und wenn du allein bleibst über die Tage? Wir haben einen Gott 
in drei Personen: Komm mit Jesus ins Gespräch und der Heilige 
Geist wird dabei sein! 
Wir Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben reichen Segen und 
die österliche ErfaErfahrung, dass in aller (Un)vollkommenheit 
Gott dabei ist. 
Inge Fleischmann, Martin Jablonsky, Peter Panizzi, Emerich Sum-
ser, Pater Thomas, Ihre Pfarrsekretärinnen und Ihr FSJler Jonas 
Kohler 
  
  Donnerstag, 01.04.2021 - Gründonnerstag  
Hof: 10.00 Uhr    Kinderkreuzweg von 

Gründonnerstag bis 
Karsamstag  

Lan:   (Pa)  Wort-Gottes-Feier - 
nichtöffentlich - mit 
einigen Kommunion-
kindern und Kateche-
se zum letzten Abend-
mahl – als Video  

Die: 18.00 Uhr  (Jab/ Fe)  Wort-Gottes-Feier mit 
Kommunionaustei -
lung  

Nie: 18.00 Uhr  (Su)  Messe vom letzten 
Abendmahl 

     anschl. Gebetsstun-
de  

Sw: 20.00 Uhr  (PT)  Messe vom letzten 
Abendmahl anschl. 
Betstunden bis 24 
Uhr  

Ih:  20.00 Uhr  (Su)  Messe vom letzten 
Abendmahl anschl. 
Betstunden bis 24 
Uhr  
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Freitag, 02.04.2021 - Karfreitag  
Hof:     Kinderkreuzweg von 

Gründonnerstag bis 
Karsamstag 

Nie: 10.00 Uhr    Familienkreuzweg mit 
Stationen im ganzen 
Dorf, mit Möglichkeit, 
sich eine Osterkerze 
zu gestalten

Lan:    Open-Air Kreuzweg für 
Familien

Mül:    Kinderkreuzweg - Sta-
tionenweg

Die: 11.00 Uhr  (Fe) Kinderkreuzweg 
Sw: 15.00 Uhr  (Su)  Die Feier vom Leiden 

und Sterben Christi - 
mitgestaltet von einer 
Schola des Kirchen-
chores

Ih:     Kinderkreuzweg - Sta-
tionenweg

Ih:  15.00 Uhr  (PT)  Die Feier vom Leiden 
und Sterben Christi

Hof: 15.00 Uhr  (Fl)  Die Feier vom Leiden 
und Sterben Christi

Nie: 15.00 Uhr  (Jab)  Die Feier vom Leiden 
und Sterben Christi

Die: 15.00 Uhr  (L)  Die Feier vom Leiden 
und Sterben Christi 

Lan: 19.00 Uhr  (Pa)  Taizé-Gebet am Kar-
freitag im Livestream 
- Öffentlich 

Samstag, 03.04.2021 - Osternacht  
Hof:     Kinderkreuzweg von 

Gründonnerstag bis 
Karsamstag  

Sw: 20.30 Uhr  (Su)  Die Feier der Oster-
nacht im Livestream 
 

Nie:  20.30 Uhr (L)  Osterfeuer vor der 
NIederschopfheimer 
Kirche für die Familien 
der Kommunionkinder

Nie: 20.30 Uhr  (PT)  Die Feier der Oster-
nacht  

Die: 20.30 Uhr    Ökum. Osternachtfei-
er in der ev. Kirche  

Lan:  21.00 Uhr (Pa)  Osterfeuer vor der 
Langhurster Kirche 
für Familien

Sz:  21.00 Uhr     Osternachtfeier auf 
dem Rathausplatz – 
musikalisch gestaltet 
von Katharina Tscher-
ter und Philipp Schne-
bel  

Osterfeuer 
Achtung! Dort wo Osterfeuer angeboten werden, müssen Sie 
sich entscheiden: Sie können entweder draußen am Feuer da-
bei sein, oder in der Kirche mitfeiern. Beides geht nicht. Wir 
können keine gemeinsamen Wege riskieren. 
  
Sonntag, 04.04.2021 - Ostersonntag  
Ih:  6.00 Uhr (Su) Feier der Osternacht
Die:  7.30 Uhr     Ökum. Auferste-

hungsfeier auf dem 
Friedhof  

Sw:  9.00 Uhr (PT) Festgottesdienst
Nie: 9.00 Uhr    Bibliolog per Zoom 
    Anmeldung siehe Text
Sz: 10.45 Uhr  (PT) Festgottesdienst  

Die: 10.45 Uhr  (Su) Festgottesdienst  

Montag, 05.04.2021 - Ostermontag  
Mül: 9.00 Uhr  (Su) Eucharistiefeier  
Dun: 9.00 Uhr  (PT) Eucharistiefeier  
Lan: 10.45 Uhr  (Su)  Eucharistiefeier Fami-

liengottesdienst an 
Ostern im Livestream 
– nicht öffentlich  

Hof: 10.45 Uhr  (PT) Eucharistiefeier  
Nie: 10.45 Uhr  (Pf) Eucharistiefeier  

Dienstag, 06.04.2021  
Die: 18.30 Uhr    Eucharistiefeier ent-

fällt  

Mittwoch, 07.04.2021  
Nie: 18.30 Uhr    Eucharistiefeier ent-

fällt  

Donnerstag, 08.04.2021  
Sw: 18.30 Uhr  (Su) Eucharistiefeier  

 
Freitag, 09.04.2021  
Mül: 18.30 Uhr  (PT) Eucharistiefeier  

Samstag, 10.04.2021  
Lan: 18.00 Uhr  (Su)  Vorabendmesse Holy 

Presence - vorläufig 
im Livestream - nicht 
öffentlich Musik: Holy-
Presence Musik-Grup-
pe  

Hof: 18.00 Uhr  (PT) Vorabendmesse  

Sonntag, 11.04.2021  
Sw: 9.00 Uhr  (PT) Eucharistiefeier  
Die: 9.00 Uhr  (Su) Eucharistiefeier  
Sz: 10.45 Uhr  (PT) Eucharistiefeier  
Ih:  15.00 Uhr (Su)  Andacht zur göttlichen 

Barmherzigkeit 
SE:  18.00 Uhr       Gedenkgottesdienst 

für alle Verstorbenen 
der letzten Monate - 
im Livestream - nicht 
öffentlich  

  
Die Sorge vor der dritten Welle!
Dass die Zahl der Infektionen gerade wieder rapide steigt, ist 
besorgniserregend. Wir befinden uns in einer kritischen Phase 
und die Maßnahmen, die nun schlussendlich gelten, scheinen 
kaum ausreichend. Daher wird es umso wichtiger sein, dass 
jede und jeder auch selbst Verantwortung übernimmt, um sich 
und andere zu schützen.  
Wo ist es sicher? 
In den vergangenen Monaten haben sich die Gottesdienste gut 
eingespielt. Gesungen werden darf nicht, eine medizinische 
bzw. FFP-2-Maske muss getragen und die Abstände eingehalten 
werden. Wir erleben unsere Gottesdienste als recht sichere Ver-
anstaltungen, wobei man anmerken muss, dass wir noch keine 
Erfahrungen mit der britischen Variante haben. In jedem Fall 
gilt: Am allersichersten ist es, zuhause im Kreis des eigenen 
Haushalts zu feiern. Wir laden Euch also ausdrücklich ein, in 
diesen Tagen Hauskirche zu sein und mithilfe unserer Vorlagen 
und Online-Angebote das Fest im kleinen Kreis zuhause zu be-
gehen und zu feiern. Eine andere Möglichkeit für zuhause bietet 
sich in den Liveübertragungen in TV oder Internet. 

Was, wenn voll ist?
Aus den Erfahrungen der vergangenen Monate rechnen wir 
auch jetzt nicht mit vollen Kirchen. Die Attraktivität von Gottes-
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Bitte zögern Sie nicht, diese Angebote zu nutzen. 
Ihr Hauptamtlichen-Team 
  
Hausgottesdienste 
Es gibt wieder für jeden Sonntag Hausgottesdienste! Nutzen 
Sie die Möglichkeit, alleine oder mit Angehörigen zuhause Got-
tesdienst zu feiern. Der Hausgottesdienst kann auf unserer 
Homepage heruntergeladen und ausgedruckt werden. Zusätz-
lich liegen einige Exemplare in unseren Kirchen aus oder kön-
nen auf Anfrage durch die Pfarrbüros zugesandt werden. 
  
Der Bus der Seelsorgeeinheit 
In diesen Tagen haben wir den neuen 9-Sitzer-Bus für unsere 
Seelsorgeeinheit erhalten. Vielleicht haben Sie ihn schon unter-
wegs entdeckt? Wir freuen uns sehr, dass sich wieder viele 
Sponsor*innen gefunden haben, sodass wir weitere fünf Jahre 
das Geschenk eines solchen Gefährts genießen dürfen. Der 
letzte Bus war richtig viel im Einsatz, außer im vergangenen 
Corona-Jahr. Auch jetzt sind die Möglichkeiten natürlich noch 
begrenzt. Doch wenn es wieder möglich ist, freuen wir uns auf 
eine ordentliche Auslastung! 
Die Liste unserer Sponsor*innen und die Mietbedingungen fin-
den Sie auf unserer Homepage: www.kath-shn.de unter „Unse-
re Angebote“.  
Liebe Sponsoren und Sponsorinnen, im Namen der ganzen Kir-
chengemeinde ein ganz herzliches Dankeschön und Vergelt’s 
Gott für dieses Geschenk! 
Pfarrer Emerich Sumser 
  
Sponsor*innen aus Schutterwald: 
Wolter Dental Labor, Infinitas Bestattungen, Hermann Uhl KG, 
Maler- und Gipserbetrieb Junker, Fa. Gerhard Herrmann Heizung 
& Sanitär, Balkontechnik Torsten Jung, Pegasus Fachschulen f. 
Sozial- und Pflegeberufe, Schnebelt Getränke; Seigel Brenn-
stoffe e.K., Bäckerei Armbruster 
Sponsor*innen aus Hohberg: 
Schreinerei Hogenmüller, Malerfachbetrieb Heizmann, Irslinger 
Freiraumgestaltung GmbH, Rössle Apotheke, Helmut Feger 
GmbH, ADP-Agrardienstleistung Pfefferle, Bühler Landtechnik 
Sponsor*innen aus Neuried: 
Rhein-Apotheke, Ralf Zimmer Baggerarbeiten, Garten- u. Land-
schaftsbau, Sanitär Walter 
Außerdem: Buss Therapie & Gesundheit, Schwanau, Schreine-
rei Ness, Friesenheim, Kratzer GmbH & Co.KG, Offenburg, FSO 
Gesellschaft f. Fräs-, Stahl- u. Schleiftechnik mbH, Offenburg, 
TecService360GmbH, Ohlsbach 
  
Kontemplatives Gebet
Bedingt durch die aktuellen Verordnungen müssen unsere Tref-
fen im Begegnungszentrum in Müllen leider entfallen. 
Dennoch möchten wir die gemeinsame Gebetszeit aufrechter-
halten und laden dazu ein, wie schon im Frühjahr, wöchentlich 
jeden Donnerstag (Steffen) und Dienstag (Michaela) von 19.30 
Uhr bis 20.30 Uhr im kontemplativen Gebet von zu Hause aus 
miteinander und mit Gott verbunden zu sein. 
Michaela und Steffen 
  
  
Müllen 
Die Senioren vom Seniorenkreis bekommen einen Ostergruß. 
Leider sind nach wie vor keine Treffen möglich. Wir wollen spä-
testens am 2. September wieder voll mit unseren Nachmitta-
gen einsteigen, in der Hoffnung, dass dann alle geimpft sind 
und die Ansteckungsgefahr beseitigt ist. 
Die Bücherei in Müllen hat wieder geöffnet, wobei dieEin-
schränkungen durch die Pandemieregeln eingehalten werden 
müssen.  Am Ostersonntag, 04. April bleibt aber geschlossen. 
Wir werden nach den Osterferien wieder viele neue Bücher zur 
Ausleihe anbieten können. 
Gründonnerstag 18.30 Uhr:  Die Abendmahlsfeier, die als Fami-
liengottesdienst angeboten wird, ist per live-stream zu Hause 
zu verfolgen und bietet die Gelegenheit zur Mitfeier der Familie. 
  

diensten mit Distanz, Mundschutz und ohne Gesang ist be-
grenzt. Aber es ist für uns schwer einzuschätzen, wie viele dann 
doch kommen wollen. Sollte also einmal die Maximalzahl der 
Besucher*innen erreicht sein, dann sind die Ordner*innen ver-
pflichtet, ohne Ausnahme keinen weiteren Zugang zuzulassen. 
Das würde uns natürlich sehr leid tun, aber bitte haben Sie 
Verständnis, wenn Sie dann wieder nachhause gehen oder zu 
einem späteren Zeitpunkt wiederkommen müssten. Dann bitte 
auch nicht sauer sein und sich das Fest verderben lassen, son-
dern eine der vielen anderen Möglichkeiten, die wir Ihnen bie-
ten, zuhause nutzen! 
Achtung: Wenn die Inzidenzen weiter so steigen, kann es sein, 
dass wir kurzfristig unser Präsenzangebot zurückziehen müs-
sen. Bitte achten Sie auf entsprechende Nachrichten. Den ak-
tuellsten Überblick gibt immer unsere Homepage:
www.kath-shn.de. 
Herzliche Grüße und gesegnete Feiertage, 
Ihr Pfarrer Emerich Sumser 
  
Öffnungszeiten der Pfarrbüros 
Die Pfarrbüros in der Seelsorgeeinheit sind aktuell nur telefo-
nisch erreichbar: 
Schutterwald: 
Montag, Mittwoch, Freitag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
Niederschopfheim: 
Mittwoch von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
Hofweier: 
Dienstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
Ichenheim: 
Donnerstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
In dringenden seelsorgerlichen Anliegen bitte die 
Notfall-Handy-Nummer 0159/01486916 anrufen. 
  
Möglichkeiten zum Kommunionempfang
1. In einem der Präsenzgottesdienste.
2. Diejenigen, die zurzeit keinen Gottesdienst besuchen 

können oder wollen, haben die Möglichkeit, eine Hauskom-
munion zu feiern. Es kommt dann eine Person zu Ihnen 
nachhause für eine kleine Feier mit Kommunionempfang. 
Natürlich werden dabei die Regeln der Verordnung einge-
halten, also nur ein Haushalt und Mund-Nasen-Schutz. 
Setzen Sie sich dazu mit einem der Pfarrbüros in Verbin-
dung. 

 
Nach den Gottesdiensten wollen wir neu die Möglichkeit geben, 
dass Sie Ihren eigenen Angehörigen die Kommunion nachhau-
se bringen. Allerdings bekommen nur Personen, die wir auch 
aus dem Gemeindeleben kennen, diese Möglichkeit. Melden 
Sie sich dazu einige Tage vorher über eines der Pfarrbüros an. 
Sie erhalten dann nach dem Gottesdienst eine Burse mit einer 
oder mehreren Hostien und einen Vorschlag für eine kleine Ze-
remonie zuhause.  
     
Seelsorgliches Gespräch 
In den Zeiten von Kontaktbeschränkungen versuchen wir Haupt-
amtlichen für Sie leicht erreichbar zu sein. Unsere festen 
Sprechstunden wurden jedoch nicht besonders nachgefragt, 
weshalb wir dieses Angebot wieder gestrichen haben. Welche 
Kontaktmöglichkeiten gibt es zurzeit?
A) Ein Telefongespräch. Sie erreichen uns unter über das Pfarr-
büro unter der Tel.-Nr. 0781/96928-0. Bitte sprechen Sie, wenn 
Sie gerade niemanden erreichen, auf den AB und hinterlassen 
Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. 
B) Ein persönliches Treffen. Dies ist unter Einhaltung der Coro-
na-Regeln gerne und gut möglich. Vereinbaren Sie ein Treffen 
telefonisch, per Mail oder übers Pfarrbüro. Dies kann auch für 
ein Beichtgespräch genutzt werden. 
C) Ein Treffen als Videokonferenz. Sie werden sehen, das ist gar 
nicht komisch, sondern im Gegenteil, eine sehr gute Möglich-
keit, sich nahe zu sein. Auch hier gilt: Vereinbaren Sie ein Tref-
fen telefonisch, per Mail oder übers Pfarrbüro. Wenn Sie dafür 
technische Unterstützung brauchen, melden Sie sich einfach. 
Wir bekommen das mit Ihnen gemeinsam hin. 
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Kinderkreuzweg am Karfreitag:  Alle sind eingeladen, an 5 Sta-
tionen im Gang durch Müllen an der frischen Luft sich mit Pas-
sion und Tod Jesu zu beschäftigen: Ulrichbrunnen, Feuerwehr-
haus, Mehrzweckhalle, Pfarrgarten, Friedhofsbrunnen/
Auferstehungsgruppe. 
Ab 10.00 Uhr kann sich jede Familie vom Startpunkt am Ulrich-
sbrunnen aus auf die Spuren von Jesus begeben. Der Weg wird 
gekennzeichnet sein. 
  
Newsletter abonnieren 
Gerne können Sie über unsere Homepage unseren
Newsletter zu abonnieren. Damit bekommen Sie aktuelle Infor-
mationen
aus der Seelsorgeeinheit direkt in Ihr Postfach und
sind immer auf dem Laufenden. 
die Verbindungen, viele gegenseitige Besuche und ständiger 
schriftlicher Austausch garantieren eine lebendige Beziehung. 
  
Kath. Frauenbund Ichenheim 
Wir wünschen allen unseren Frauen und der ganzen Pfarrge-
meinde ein gesegnetes Osterfest. Wir sind in Gedanken mit 
Euch verbunden und wünschen Euch von Herzen Gesundheit 
und Gottes Segen. 
Das Vorstandsteam  
  
Osterrallye in Schutterzell 
Die Osterrallye in Schutterzell mit allen Sinnen 
Zeitraum: 27.03.2021 bis 05.04.2021 
(täglich ab 15.00 Uhr) 
Startpunkt: Eierhäusle Heitzmann 
Die Osterrallye geht in vier Stationen durch Schutterzell. Der 
Beginn ist am Eierhäusle, dort gibt es Hinweise wie es weiter-
geht. 
Das besondere an den österlichen Tagen ist, dass das ganze 
Leben mit seinen Höhen und Tiefen darin vorkommt. An jeder 
Station gibt es zwei Geschichten, eine biblische und eine für 
den Alltag, außerdem ein paar Impulsfragen und eine schöne, 
kreative, leckere oder verbindende Aktion für jung und alt. 
Rechnet etwa 1,5 Stunden ein. (P.S.: Ihr könnt die vier Stationen 
auch auf verschiedene Tage verteilen). 
Die Stationen sind vom 27. März bis 5. April jeden Tag ab 15 
Uhr bereit. 
  
  
Online-Bibliolog am Ostersonntag 
Alena Bauer lädt alle Interessierten am Ostersonntag, 9.00 Uhr 
zu einem Online-Bibliolog ein. Es geht um die Frauen am Grab. 
Interessierte melden sich bitte bei Beate Bauer an: stefanbau-
er.hohberg@t-online.de. Sie erhalten dann den Zugang für 
ZOOM. 
  
Osterweg im Marienhof 
Auf dem Gelände des CVJM Marienhofs in Hohberg können Fa-
milien bei einem Osterweg mit 8 Stationen die Ostergeschichte 
erleben und entdecken, was Ostern bedeutet.  
Der Weg führt die Besucher nach Jerusalem, mit Jesus an den 
Tisch, in den Garten Gethsemane, zur Festnahme, bis hin zur 
Kreuzigung und an die Station der Auferstehung. 
Der Weg ist ab Palmsonntag geöffnet und kann jeder Zeit bis 
11.April besucht werden. 
Die Hauptzielgruppe sind Familien mit Kindern ab 5 Jahren 
Auf dem Stationenweg gelten die aktuellen, allgemeingültigen 
Coronaregeln. 
  
  
Stellenausschreibung  
Zum 01. Juni 2021 ist in der Katholischen Kirchengemeinde 
Schutterwald-Hohberg-Neuried eine Stelle als Hausmeister 
(unbefristet)  zu besetzen: 
mit 13,92 % = 5,5 Std./Wo (geringfügige Beschäftigung) 
für die Pfarreien Dundenheim und Ichenheim 
(Betreuung Gemeindehäuser und Außenanlagen) 
Wir erwarten: 

- handwerkliches Geschick 
- gewisse zeitliche Flexibilität 
- Kommunikationsfähigkeit und ein freundliches Auftreten 
- Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit 
- Identifikation mit den Zielen und Werten der katholischen Kir-
che 
Wir bieten: 
- eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit 
- Eigenverantwortung in einem freundlichen Team 
- Vergütung nach der Arbeitsvertragsordnung der Erzdiözese 
 Freiburg (AVO) in der Entgeltgruppe 5. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Pfarrer Sumser oder 
Frau Henninger im Pfarrbüro von Neuried-Ichenheim unter der 
Tel. 07807/9550-43 zur Verfügung. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 30.04.2021 
an das Katholische Pfarramt Schutterwald, Hauptstr. 75 in 
77746 Schutterwald 
  
Rat und Hilfe – Telefonhotline der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung 
Montag bis Freitag von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
unter der Telefon-Nummer 0800/728844533 oder 0800/RATu-
HILFE 
  
Bitte schauen Sie auch immer mal wieder auf die Homepage, 
diese wird laufend aktualisiert – aktuelle Entwicklungen und 
Angebote finden Sie dort. Außerdem eine Liste mit interes-
santen Links. 
Wenn Sie nicht auf die Homepage zugreifen können, gerne zu 
den Öffnungszeiten in den Pfarrbüros anrufen. 
  
  

FREIKIRCHE DER
SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN

Gottesdienst und weitere Informationen der Freikirche der 
Siebenten Tags Adventisten  K.d.ö.R. Gastmitglied ACK, 
Adventgemeinde Kehl-Neuried, Vogesenstr. 67, 77743 
Neuried-Altenheim 
L. Killius, Gemeindeleitung   07851 / 78494, lilli.killius@gmx.
de   

Gottesdienste finden immer Samstags bei vorgenannter 
Adresse statt. 
9.30 Uhr Gottesdiensteröffnung u. Begrüßung 
9.40 Uhr Missionsbericht 
9.45 Uhr Bibelgesprächskreis für Erwachsene 
9.45 Uhr Bibelgesprächskreis für Kinder 
10.30 Uhr Bekanntmachungen  
10.35 Uhr Pause  
10.45 Uhr Lebendige Gemeinde 
10.50 Uhr Predigt: B. Heck 
11.35 Uhr Ausklang  
11.45 Uhr Gottesdienstende  
Gottesdienstbesuch nur mit Anmeldung bei V. Kotljarow 07808 
/ 7843 oder L. Killius 07851 / 78494 

Die Bibel ist das umfangreichste und am besten überlieferte 
Werk des Altertums.Das ist unter Altertumsforschern eine un-
umstrittene Tatsache.
Leider ist das aber heutzutage den wenigsten Menschen be-
wusst.
Mit den in den nächsten Wochen folgenden Beiträgen möch-
ten wir den Glauben
an die Glaubwürdigkeit der Bibel stärken. 
Fortsetzung des letzten Beitrag dazu ( über Damiel 7 ) erfolgt 
im nächsten Amtsblatt ! 
  
Was ist der Sinn von Ostern ?( besser Passah, denn Ostern ist 
kein urchristlich-biblischer Begriff,weil er dem Ursprung nach 
aus den heidnischen Selbsterlösungsreligionen stammt ). Der 
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wünscht Ihnen  
Lilli Killius, Adventgemeinde Kehl-Neuried 
  
Hier unsere Fernseh- und Internetsender-Angebote:    
HopeTV  
Wort tv
amanzing discoveries 
bogenhofen 
Bibeltelefon: 07807 - 8989780 
Hören Sie täglich neue Andachten 
Gottes Wort gibt uns Liebe, Kraft u. Hoffnung 
  

  

Jehovas Zeugen
Jehovas Zeugen 
Königreichssaal Ichenheim, Auf der Alm 24, Tel.: 07807/959 
3603 
Aufgrund der Situation mit dem Coronavirus finden im König-
reichssaal bis auf weiteres keine Gottesdienste statt. Jehovas 
Zeugen bieten die Möglichkeit, ihre interaktiven Gottesdienste 
per Videokonferenz gemeinsam zu erleben. Dank moderner 
Apps mit Audio- und Videoübertragung bieten diese Konfe-
renzen neben der gemeinsamen Anbetung vor allem die Mög-
lichkeit zum persönlichen Austausch. 
Wir führen pro Woche zwei reguläre Gottesdienste durch. Im 
Mittelpunkt dieser Zusammenkünfte steht die Bibel und wie 
man sie im Alltag lebendig werden lässt. Die Themen am Sonn-
tag lauten: "Vertiefe dein Verhältnis zu Gott" und "Habt weiter 
innige Zuneigung zueinander". Am kommenden Donnerstag 
wird die Bibelpassage aus 4.Mose 17 bis 19 besprochen. 
In diesen Zusammenkünften steht das gemeinsame Lernen im 
Vordergrund. Bei den meisten Programmpunkten können alle 
aktiv mitmachen, auch bei Videokonferenzen. Das Programm 
beginnt und endet mit Lied und Gebet. Man muss kein Zeuge 
Jehova sein, um unsere Gottesdienste zu besuchen. Jeder ist 
dazu herzlich eingeladen.  
Wer dazu Fragen hat oder ein Gespräch wünscht, kann unter 
folgender Nummer eine Nachricht hinterlassen und wird zurück-
gerufen 07807- 3525. 
 

SV Schutterzell 1948 e.V.
www.sv-schutterzell.de

E-Mail: info@sv-schutterzell.de

Altpapiersammlung 
Aufgrund der sich rasant entwickelnden Lage müssen wir die 
Sammlung des Altpapiers in Schutterzell leider erneut verschie-
ben. Wir würden uns freuen, wenn die Bürger weiterhin das Alt-
papier zu Hause sammeln, bis ein neuer Termin festgesetzt 
werden kann. 
  

Ursprung von Passah ist, dass die Israeliten, die Sklaven in 
Ägypten waren, auf Gottes Geheiß hin, Ihre Türpfosten mit dem 
Blut eines Opfertieres bestrichen, was bewirkte, dass der Wür-
geengel Gottes an den Israeliten vorüberging und der Tod nur 
die Erstgeborenen der ägyptischen Sklavenherren traf. Das Blut 
der Opfertiere schattete für die Israeliten den Tod des Messias 
voraus. Und dieses Fest begingen die Israeliten, seit dem Ge-
schehen in Ägypten, auf Gottes Anordnung hin jedes Jahr. Am 
Passahfest versammelte deshalb Jesus, der Sohn Gottes und 
Messias, am Ende seines Dienstes auf dieser Erde, 12 Jünger 
um mit Ihnen das Passafest zu begehen, weil er wusste, dass 
er sich bereitwillig als Opfer geben wollte, für alle Menschen, 
um stellvertretend für unsere Sünden zu sterben ( kein Mensch 
der auf Erden lebte, war sündlos, außer dem Menschen Jesus 
Christus ). Und es gibt keine Möglichkeit für uns Menschen 
dem ewigen Tod zu entkommen, außer dass wir das Gnadenge-
schenk Jesu annehmen. Und worin zeigt sich der Geist von Pas-
sah noch ? - Antwort: Im selbstlosen Dienst an unseren Mit-
menschen. Wie das ? - Am Passahfest übernahm Jesus einen 
Sklavendienst, indem er seinen Jüngern die Füße wusch. Ei-
gentlich hätte ein Jünger das übernehmen sollen. Am nahelie-
gendsten ist, dass Petrus das hätte tun sollen, denn ihm ge-
dachte Jesus eine Schlüsselrolle zu unter den Jüngern. Aber 
Schlüsselrolle unter Christen ist nicht herrschen, sondern die-
nend führen. Jesus beschämte die Jünger als er Ihnen die Füße 
wusch, indem er als Ihr Herr und Meister dies tat, wozu keiner 
von Ihnen bereit war. Jesus musste seinen Jüngern diese Lekti-
on erteilen, denn selbst kurz vor seinem Opfertod träumten sie 
immer noch von einem irdischen Reich Gottes mit Jesus als 
Messias-König, der die Nation Israel wieder zu Herrlichkeit und 
Stärke führen würde, und sie von der Besatzungsmacht der Rö-
mer befreien würde. Und an diesem Passahfest diskutierten sie 
deshalb lieber, wer von Ihnen in einem solchen zukünftigen 
Reich wohl in welcher Position in der Hierarchie stehen würde. 
Sie hatten den Weg Ihres Herrn und Meisters, welchen dieser 
für uns Menschen gehen wollte, immer noch nicht begriffen, 
nämlich selbstlose Liebe für den Mitmenschen, der für Jesus 
darin gipfelte, stellvertretend für unsere Sünden zu sterben. Je-
sus sagte zu seinen Jüngern, wer der Größte unter Euch sein 
will sei euer Diener, denn Ihr seid alle untereinander Brüder. In 
der Fußwaschung zeigte Jesus Dir und mir was Ostern ( Passah 
) für uns alle bedeutet, nämlich dass wir bereit sein sollen, 
selbstlos unserem Nächsten zu dienen und zwar ganz praktisch 
im Alltag. Als langjähriger Christ habe ich darin immer noch 
Nachholbedarf. Das Vorbild Jesu wird immer eine Lebensaufga-
be für mich sein, ihm ähnlich zu werden. An Ostern ( Passah ) 
sollte in uns Christen Nachdenken darüber aufkommen was wir 
an unseren Mitmenschen versäumt haben, sonst brauchen wir 
Ostern ( Passah ) gar nicht zu feiern. Die Fußwaschung sollten 
Christen bei jedem Abendmahl im Gottesdienst untereinander 
durchführen, weil Jesus dies seinen Jüngern geboten hat. Aber 
Ostern ( Passah ) ist auch große Freude darüber, dass Jesus 
bereit ist, unser zu kurz kommen im Dienst am Mitmenschen, ja 
selbst unsere Bosheit und Sünde immer wieder zu vergeben.
Wir alle sind von seiner Gnade abhängig. Ohne seinen Opfertod 
wären wir im Lichte der gerechten Gesetze Gottes verloren. 
Lasst uns den Sinn und die Freude von Ostern vor allem un-
seren Kindern und Jugendlichen nahe bringen. Denn sie sind 
wohl noch lernfähiger als wir Erwachsenen. Ostern ( Passah ) 
ist aber vor allem große Freude darüber, dass Christus aufer-
standen ist, bzw. den Tod überwunden hat, und damit die Vo-
raussetzung geschaffen hat, dass wir nach unserem irdischen 
Tod, bei seiner Wiederkunft, auch auferstehen können zum ewi-
gen Leben. 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Oster- 
bzw. Passahfest ! 
  
Erleben Sie unseren Gottesdienst im Ortenaukreis life ( 
livestream ) 
Beginn 11.00 Uhr unter:  
www.adventgemeinde-lahr.de 
Bleiben Sie gesund. Gottes Schutz und Segen 
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Tennis-Club ALTENHEIM e.V.

Liebe Tennisfreunde,
am 10. April planen wir einen Arbeitseinsatz auf unserem Ver-
einsgelände (Heckenschneiden, allgemeine Aufräumarbeiten).
Beginn ist 9:00 Uhr.
Außerdem wollen wir darauf hinweisen, dass wir am Anfang Mai 
die Mitgliedsbeiträge einziehen werden.
TCA Vorstandschaft 
 

Schützengesellschaft
Dundenheim

Altpapiersammlung 
Änderung Termin und Ablauf! 
Aufgrund Vorgaben durch die Corona Pandemie ergeben sich 
die folgenden Änderungen. 
1. d ie Sammlung findet am 26.04.2021 ab 06:00 Uhr durch 

die Firma Weber in unserem Namen statt. Der Ablageort 
des Altpapiers ist der gleiche Ort, an dem normalerweise 
die grünen Tonnen zur Abholung hingestellt werden. 

2.  das Altpapier bitte gebündelt und pro Bündel bitte max. 
50kg. Kartonagen wird auch mitgenommen. 

Die Firma Weber vergütet uns das gesammelte Papier. 
Wir bitten um Vormerkung des Termins. Wie gewohnt können 
größere Mengen auch vorangemeldet werden, bzw. wer Hilfe 
beim Transport zur Straße benötigt kann das bei Hermann Bei-
ser anmelden. 
Im Vorfeld vielen Dank. 
Die Vorstandschaft. 
  

Hundesportverein
Altenheim e.V.

Liebe Hundefreunde, 
über die Osterfeiertage (Karfreitag bis Ostermontag) findet kein 
Training statt. 
Ab Dienstag, 6. April, läuft das Training wie bisher nur als Einzel-
training- gemäß den aktuellen Coronaregeln. 
Das Frühjahrsturnier am 10.4.2021 musste w. Corona abge-
sagt werden. 
Bitte beachtet auch unsere Homepage, dort werden evtl. kurzfri-
stige Änderungen laufend aktualisiert. 
Wir wünschen euch schöne Ostertage und fröhliches Ostereier-
suchen. 
Hundesportverein Altenheim 
Claudia Gawel 
2. Vorstand 
  

Narrenzunft Ichener
Duwackstumbe e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung__ 
  
Liebe Duwackstumbe, 
zu unserer Mitgliederversammlung am  Samstag, 17. April 
2021 um 19:00 Uhr laden wir Euch herzlich ein. 
Da es die Corona-Pandemie mit ihren Auflagen immer noch 
nicht zulässt, dass wir uns persönlich treffen können, treffen 

wir uns Online in einem Videochat. 
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Begrüßung
2. Bericht Zunftschreiber für 2019
3. Bericht Säckelmeister für 2019 / Kassenprüfung 2019
4. Vorabinformationen zu den Wahlen
5. Verschiedenes
  
Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen. Bei Interesse 
müsst ihr eine E-Mail mit eurer aktuellen E-Mail-Adresse an  sae-
ckelmeister@duwackstumbe.de  schreiben, sodass ihr von uns 
einen Einladungslink bekommen könnt.  
  
Wir hoffen, dass alles klappt, damit wir uns wenigstens so mal 
wieder sehen können. 
  
Mit närrischen Grüßen 
Eure Vorstandschaft 
 

Bitte helfen Sie uns Helfen! 
 

Vor Kurzem haben Sie hier gelesen, dass wir für die Betreuung 
einer älteren Dame in Ichenheim eine ehrenamtliche Helferin 
gesucht haben. 
Höchst erfreut und dankbar sind wir dafür, dass sich eine hilfs-
bereite Bürgerin unserer Gemeinde gefunden und die Betreu-
ung übernommen hat! 
Wenn auch Sie nach dem Lesen unserer Anzeige darüber nach-
gedacht haben, sich zu melden oder es jetzt tun, dann bitten wir 
Sie herzlichst darum, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Las-
sen Sie sich auf die Liste unserer potentiellen Helferinnen und 
Helfer setzen, damit wir bei neuen Anfragen rasch reagieren 
und die für die jeweilige Aufgabe geeignete und bereite Person 
vermitteln können. Es muss nicht stets eine längerlaufende Be-
gleitung sein. Wir freuen uns auch darüber, wenn Sie für jeweils 
einmalige oder nur kurz dauernde Einsätze zur Verfügung ste-
hen können! 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann bitte melden Sie sich 
bei uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten! Auch 
wenn Sie noch weitere Fragen haben.
Seien Sie versichert: Eine Hilfeleistung bedeutet nicht nur eine 
Freude für die betreute Person, sondern zugleich auch eine Be-
reicherung für die Person die hilft! 
 

Nachbarschaftliches Unterstützungsangebot
- auch wenn Sie sich impfen lassen wollen -  

 
Die pandemiebedingten Einschränkungen bestehen leider im-
mer noch fort. Es drohen gar neue Einschränkungen. Die lange 
erhofften Impfungen sind gerade wieder ins Stocken geraten.. 
Brauchen Sie deshalb Hilfe? Wir als ehrenamtlich engagierte 
Nachbarinnen und Nachbarn reichen Ihnen mit Freude unsere 
Hand!
Die Generationen-Gemeinschaft Ichenheim e.V. bietet Ihnen in 
vielerlei Hinsicht Unterstützung an. Aktuell stehen viele ältere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger vor der Frage, wie sie zum Impf-
zentrum und zurück gelangen können, wenn sie denn einmal 
einen Termin erhalten haben. Wir bieten Unterstützung aber 
auch schon vorher, wenn Sie sich die Vereinbarung eines Impf-
termins nicht zutrauen oder nicht über einen Rechner oder ein 
geeignetes Mobiltelefon verfügen. Fragen Sie uns, wenn Sie Hil-
fe benötigen. Außerdem bieten wir weiterhin unseren Beistand 
insbesondere auch in Form eines Einkaufs- und Besorgungs-
dienstes an. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger in Neuried kön-
nen unser Angebot nutzen, wenn sie Hilfe benötigen oder we-
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gen des erhöhten Infektionsrisikos mit dem Coronavirus ihre 
Wohnung nicht verlassen dürfen, sollen oder wollen. Sie errei-
chen uns direkt unter der Rufnummer 07807 9599055.  An 
den Werktagen persönlich von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, in der 
übrigen Zeit über den Anrufbeantworter. Wir rufen zurück. Sie 
können sich aber auch unter der Rufnummer 07807 97-129 
bei der Gemeinde Neuried während der Dienstzeiten melden, 
die Ihr Anliegen an uns weitervermitteln wird. 
  
 

BLHV Neuried

ÄNDERUNG DER OSTERAKTION 
  
Liebe Kinder, liebe Eltern und Angehörige, 
  
aufgrund der aktuellen Situation können wir die Osteraktion 
leider nicht wie geplant durchführen. Wir werden deshalb die 
Osterschalen am Ostersonntag, den 4. April, direkt vor die 
Haustüren stellen. 
Falls Adressen noch nicht gemeldet sind, könnt ihr diese 
nachreichen und Kinder bis 12 Jahre noch bis Samstag, den 
3. April, 20 Uhr auf facebook und instagram bei den Neu-
rieder Bure, per mail an david.mild@web.de oder per whatts-
app unter 017620811621 nachmelden. Bitte gebt uns da-
bei den Namen der Kinder und die Adresse, damit der 
Osterhase euch findet. 
Wir wünschen euch frohe Ostern!!! 
Eure Neurieder Bure 

 

Die Neurieder Ortsverbände
informieren:

DRV-Tipp: Jahresmeldung für 2020 prüfen! 
 
Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollten Beschäftigte von 
ihren Arbeitgebern die Jahresmeldung für 2020 bekommen, in-
formierte kürzlich die Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg (DRV). Aus dieser Jahresmeldung geht hervor, wie 
lange die Arbeitnehmer beschäftigt waren und was sie verdient 
haben. „Sie ist ein wichtiges Dokument für die Rentenversiche-
rung, weil aus diesen Daten die spätere Rente berechnet wird“, 
so die DRV. Sie rät daher, alle Angaben genau zu prüfen und die 
Jahresmeldung gut aufzubewahren. Wichtig seien Name, Ge-
burtsdatum, Anschrift, Versicherungsnummer, Dauer der Be-
schäftigung und Bruttoverdienst. „Wer Fehler entdeckt, sollte 
sich umgehend an den Arbeitgeber oder die Krankenkasse wen-
den und die Jahresmeldung berichtigen lassen“, betonte die 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg. Denn feh-
lerhafte Angaben könnten bares Geld kosten und eine zügige 
Berechnung der späteren Rente erschweren. 
 

Eine Initiative von
vhs Lahr • VHS Offenburg • vhs Ortenau

Einfach lernen – besser leben

Trotz Corona - wir sind für Sie da!

Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr
per Telefon: 0781 9364-280 oder
per E-Mail: bruni.deblitz@gbz-ortenau.de

Kursangebote für Erwachsene
Kurs 1 Besser Lesen / Besser Schreiben im Beruf
Kurs 2 Besser Rechnen im Beruf

Grundbildungszentrum Ortenau (GBZ)
Hauptstraße 9 / Unionrampe
77652 Offenburg
www.gbz-ortenau.de

 

Handwerkskammer Freiburg 
Buchhaltung und Rechnungswesen  
An der Gewerbe Akademie der Handwerkskammer in Offenburg 
beginnt im Mai die zweijährige Fortbildung zum "Geprüften Bi-
lanzbuchhalter (IHK)". Dieser bundesweit anerkannte Abschluss 
qualifiziert Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu, in einem Be-
trieb Buchhaltung und Rechnungswesen zu verantworten. Als 
Experten in diesem Bereich organisieren sie den Zahlungsver-
kehr, überwachen die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung, 
werten Kennzahlen aus und liefern der Geschäftsleitung damit 
die nötige Datengrundlage für wirtschaftliche Entscheidungen.  
Der ursprünglich für April geplante Kursbeginn hat sich auf den 
18. Mai verschoben. Der Unterricht findet Dienstagabend und 
Samstagvormittag statt. Die Teilnahme wie auch die Prüfungs-
kosten können zu einem erheblichen Teil über das Aufstiegs-
Bafög finanziert werden. Auskünfte erteilt Bärbel Hoffmann von 
der Gewerbe Akademie Offenburg, Telefon 0781/793 115. In-
fos im Netz: www.gewerbeakademie.de 

Haben Sie Ihr Mitteilungsblatt nicht erhalten?
Oder bekommen Sie es unregelmäßig?

Kontaktieren Sie uns mit Namen und Anschrift unter:

07 81 / 504 - 55 66 anb.leserservice@reiff.de
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Die Agentur für Arbeit Offenburg  
informiert  

Deutsch-französische Berufsberatung   
Grenzen überschreiten für Bildung und 

Studium 
Am Donnerstag, den 08.04.2021 informiert eine französische 
Berufsberaterin aus Straßburg, in telefonischen Gesprächen 
bzw. Video Call (ca. 45 Minuten) von 10.00 bis 16.00 Uhr über 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in Frankreich. Die ober-
rheinische Region bietet auch grenzüberschreitend hervorra-
gende Möglichkeiten zur Ausbildung und Erweiterung des per-
sönlichen Horizonts. Mit einem Berufs- oder Studienabschluss 
in Frankreich vertieft man zudem Kenntnisse von Sprache und 
Kultur des regional wichtigsten Nachbarn. Interessierte Schüle-
rinnen und Schüler können einen kostenlosen Termin per E-Mail 
vereinbaren: Offenburg.BIZ@arbeitsagentur.de. Bitte geben Sie 
unbedingt eine Telefonnummer an, unter der man Sie erreichen 
kann.BiZ@arbeitsagentur.de Es sollten gute Französischkennt-
nisse vorhanden sein. 

Geplanter Informationsabend des  
6-jährigen Wirtschaftsgymnasiums an 

den Kaufmännischen Schulen Offenburg 
am 29. April 2021, 19:00 Uhr  

Das Angebot der Kaufmännischen Schulen in Offenburg, sich 
nach der 7. Klasse auf den Weg zum Abitur zu machen, richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler der Realschule, der Werkreal-
schule, der Gemeinschaftsschule, des allgemeinbildenden 
Gymnasiums und der Waldorfschule. Die Schülerinnen und 
Schüler erlangen nach sechs Jahren die allgemeine Hochschul-
reife, entsprechend dem Abitur an einem allgemeinbildenden 
Gymnasium. Dieser Abschluss berechtigt zum Studium aller 
Fachrichtungen an jeder Universität oder Hochschule. Zudem 
wird der Zugang zu besonderen Ausbildungsberufen und zur Be-
rufswelt insgesamt erleichtert, da das 6-jährige Wirtschafts-
gymnasium fundierte ökonomische Kenntnisse im Profilfach 
Volks- und Betriebswirtschaftslehre vermittelt. 
Erste Fremdsprache ist Englisch; die zweite Fremdsprache Fran-
zösisch oder Spanisch baut entweder auf den Vorkenntnissen 
der Schülerinnen und Schüler auf oder beginnt in Klasse 8 neu. 
In den Fächern Deutsch, Mathematik, Geschichte, Gemein-
schaftskunde, Religion/Ethik und den Naturwissenschaften (Bi-
ologie, Chemie, Physik) wird eine solide Allgemeinbildung ver-
mittelt. Abgerundet wird der Fächerkanon durch das Fach Sport 
und im musischen Bereich mit Bildender Kunst oder Musik. Um 
die Klassengemeinschaft zu stärken und Projekte zu planen, 
gibt es zudem eine Coaching-Stunde. 
Die Kaufmännischen Schulen Offenburg präsentieren sich und 
ihr sechsjähriges Wirtschaftsgymnasium am Donnerstag, 29. 
April 2021 um 19:00 Uhr in der Aula der Schule im Bau A, 
Zähringerstraße 37, 77652 Offenburg. Eltern und Jugendliche 
erhalten dort Informationen zur Schulart und zum Schulleben. 
Neben Lehrkräften stehen auch Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8 bis 10 sowie Eltern für Gespräche zur Verfügung. 
Bitte beachten Sie eventuell kurzfristige Änderungen zum Infor-
mationsabend aufgrund des Infektionsgeschehens auf unserer 
Homepage 
Alternativ je nach Infektionsgeschehen bzw. ergänzend finden 
Sie eine Online-Präsentation für die Schulart des 6-jährigen Be-
ruflichen Gymnasiums auf unserer Homepage. 
Jederzeit können Beratungstermine, gerne auch als Videokonfe-
renz mit unserer Schulleitung vereinbart werden. 
Ein Schnuppertag im Juni für interessierte Schülerinnen und 
Schüler ist nach Absprache möglich. Nähere Informationen un-
ter www.ks-og.de oder über das Sekretariat unter 0781- 805 
8117.  


